
Anlage A / Gesetzliche Grundlagen HBKG 

Gesetzliche Grundlagen  Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe 
und den Katastrophenschutz (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz -HBKG) 
 
Dieser Auszug aus dem Gesetzestext soll die Notwendigkeit und die Aufgaben der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Heusenstamm, sowie die der Stadt als Träger dieser Einrichtung verdeutlichen. 
 
§ 1  
Zweck und Anwendungsbereich 
(1) Zweck dieses Gesetzes ist 
1. die Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und 
Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe), 
2. die Vorbereitung der Abwehr und die Abwehr von Katastrophen (Katastrophenschutz). 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht, soweit vorbeugende und abwehrende Maßnahmen nach Abs. 1 auf Grund 
anderer Rechtsvorschriften gewährleistet sind. Bis zum Eingreifen der danach zuständigen Stelle treffen die in § 2 Abs. 1 
genannten Aufgabenträger im Wege des ersten Zugriffs bei bestehender oder unmittelbar bevorstehender konkreter 
Gefährdung von Leben, Gesundheit, natürlichen Lebensgrundlagen, Sachen oder Tieren die erforderlichen Maßnahmen. 
(3) Der Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und der Katastrophenschutz sollen den Selbstschutz der 
Bevölkerung durch im öffentlichen Interesse gebotene behördliche Maßnahmen ergänzen. 
 
§ 2  
Aufgabenträger 
(1) Aufgabenträger sind 
1. die Gemeinden für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe, 
2. die Landkreise für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche Allgemeine Hilfe, 
3. das Land für die zentralen Aufgaben des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe, 
4. die Landkreise die kreisfreien Städte und das Land für den Katastrophenschutz. 
(2) Die Gemeinden und Landkreise erfüllen ihre Aufgaben nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 als Selbstverwaltungsangelegenheiten. 
(3) Alle Dienststellen, Einheiten und Einrichtungen sowie deren Träger haben bei der Gefahrenabwehr 
zusammenzuarbeiten. Insbesondere haben sie sich unverzüglich gegenseitig über Vorgänge zu 
unterrichten, deren Kenntnis für die Aufgabenerfüllung der anderen Dienststellen, Einheiten und Einrichtungen bedeutsam 
erscheint. 
 
§ 3  
Aufgaben der Gemeinden 
(1) Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe 
1. in Abstimmung mit den Landkreisen und der jeweils unmittelbar zuständigen Aufsichtsbehörde  eine Bedarfs- und 
Entwicklungsplanung zu erarbeiten, fortzuschreiben und daran orientiert eine den örtlichen Erfordernissen entsprechende 
leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, diese mit den notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie 
technischer Ausrüstung auszustatten und zu unterhalten, 
2. für die Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen, 
3. Alarmpläne und Einsatzpläne für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe aufzustellen, 
fortzuschreiben und, soweit dies erforderlich ist, untereinander abzustimmen, 
4. für eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zu sorgen, 
5. Notrufmöglichkeiten und Brandmeldeanlagen einzurichten, an die zuständige Zentrale Leitstelle 
anzuschließen, Funkanlagen zu beschaffen und zu unterhalten sowie die Warnung der Bevölkerung 
sicherzustellen, 
6. für den Selbstschutz der Bevölkerung sowie für  die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung zu sorgen. 
(2) Die Gemeindefeuerwehr ist so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an jedem Ort ihres 
Zuständigkeitsbereichs innerhalb von zehn Minuten nach der Alarmierung wirksame Hilfe einleiten kann. 
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§ 6  
Aufgabenbereich 
(1) Die Feuerwehren haben im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder 
andere Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, 
natürliche Lebensgrundlage oder Sachen abzuwenden (Abwehrender Brandschutz, Allgemeine Hilfe). 
(2) Daneben haben die Feuerwehren Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen, soweit ihnen diese Aufgaben 
durch Rechtsvorschrift übertragen werden. Sie wirken bei der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit. 
(3) Die Feuerwehren sollen auch bei anderen Vorkommnissen Hilfe leisten, wenn die ihnen nach Abs. 1 und 2 obliegenden 
Aufgaben nicht beeinträchtigt werden. 
 
§ 7 
Aufstellung der Gemeindefeuerwehren 
(1) Öffentliche Feuerwehren sind gemeindliche Einrichtungen. Für jede Gemeinde muß eine öffentliche Feuerwehr vorhanden 
sein. Die Vorschriften des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 229), in der jeweils geltenden Fassung, bleiben unberührt mit der 
Maßgabe das die Auflösung von Gemeindefeuerwehren unzulässig ist. In den Ortsteilen sollen Ortsteilfeuerwehren 
bestehen. Sie führen als rechtlich unselbständige Einrichtungen einer Gemeinde deren Namen. Ortsteilfeuerwehren dürfen 
einen Zusatz mit der Bezeichnung des Ortsteils führen.  
(2) Städte mit mehr als 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern müssen Einheiten aus hauptamtlichen 
Feuerwehrangehörigen aufstellen (Berufsfeuerwehr). Sie sollen durch Einheiten aus ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen 
(Freiwillige Feuerwehr) ergänzt werden. 
(3) Andere Städte können eine ständig besetzte Feuerwache einrichten oder eine Berufsfeuerwehr aufstellen.  
Das für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe zuständige Ministerium kann nach Anhörung einer Stadt die Einrichtung 
einer ständig besetzten Feuerwache oder die Aufstellung einer Berufsfeuerwehr anordnen, wenn dies in der Stadt durch die 
Ansiedlung besonders brand- oder explosionsgefährdeter Betriebe, die Art der Bebauung oder wegen anderer besonderer 
Gefahren erforderlich ist. 
(4) Städte ohne Berufsfeuerwehr können Feuerwehreinheiten mit hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen 
aufstellen. 
(5) In Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr ist die öffentliche Feuerwehr als Freiwillige Feuerwehr aufzustellen. In Gemeinden 
mit Ortsteilen kann für jeden Ortsteil eine Ortsteilfeuerwehr gebildet werden. Soweit Freiwillige hierfür nicht zur Verfügung 
stehen, sind die erforderlichen Personen zum ehrenamtlichen Feuerwehrdienst nach § 10 Abs. 3 heranzuziehen 
(Pflichtfeuerwehr). Für besondere 
Aufgaben können hauptamtliche Bedienstete eingestellt werden. 
(6) Die Feuerwehren dürfen nur genormte Ausrüstung verwenden. Ausnahmen sind mit Zustimmung des für den 
Brandschutz und die Allgemeine Hilfe zuständigen Ministeriums oder einer von ihm bestimmten Stelle zulässig, wenn sie 
unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, im Interesse der technischen Weiterentwicklung oder wegen des besonderen 
Verwendungszwecks erforderlich sind. 
 
§ 8 
Jugendfeuerwehren, Kindergruppen, Nachwuchsgewinnung  
(1) Bei den Freiwilligen Feuerwehren sollen nach Möglichkeit Jugendfeuerwehren gebildet werden. 
Angehörige einer Jugendfeuerwehr müssen das zehnte Lebensjahr vollendet haben. Als Leiterin oder Leiter einer 
Jugendfeuerwehr (Jugendfeuerwehrwartin oder Jugendfeuerwehrwart) darf nur tätig werden, wer die hierfür erforderliche 
Eignung und die Befähigung hat. 
(2) Angehörige der Jugendfeuerwehr dürfen nur an den für sie angesetzten Übungen und Ausbildungsveranstaltungen 
teilnehmen. Sie dürfen nicht zum Einsatzdienst herangezogen werden. 
(3) Zur Nachwuchsgewinnung können bei den Freiwilligen Feuerwehren für Kinder vom vollendeten sechsten bis zur 
Vollendung des zehnten Lebensjahres Kindergruppen gebildet werden. 
(4) Die Gemeinden sollen der Arbeit der Jugendfeuerwehren und Kindergruppen besondere Aufmerksamkeit widmen und sie 
fördern, insbesondere durch die Bereitstellung von Haushaltsmitteln, geeigneten Räumlichkeiten, altersgerechte 
Ausstattungen und Ausrüstung sowie durch die Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen. 
 
§ 18 
Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe 
(1) Die Einwohnerinnen und Einwohner sollen über die Verhütung von Bränden und den sachgerechten 
Umgang mit Feuer sowie das Verhalten bei Bränden und über Möglichkeiten der Selbsthilfe aufgeklärt werden. 
(2) Die Organisation im Sinne des § 27 Abs. 3 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 19 Abs. 3 erhalten die Befugnis, die 
Einwohner nach den in der Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe festgelegten Richtlinien in Erster Hilfe auszubilden. 
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Rechtliche Grundlagen (in der jeweils gültigen Fassung) 
 
• Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) 
 
• Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV) 
 
• Sonstige für die Feuerwehren gültigen und relevanten Verordnungen und Vorschriften 
 
• Unfallverhütungsvorschriften (UVV) 
 
• Hessische Bauordnung (HBO) 
 
• Garagenverordnung (GaVO) 
 
• Muster Versammlungsstätten-Richtlinien (MVStätt) 
 
• Krankenhaus-Richtlinien (KHR) 
 
• Muster-Schulbau-Richtlinien (MSchulbauR) 
 
• Muster-Verkaufsstättenverordnung (MvkVO) 
 
• Gaststättenbau-Richtlinien (GBR) 
 
• Betriebs Sicherheits- Verordnung (BetrSichV) Abs. III 
 
• Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) 
 
• DIN 14092 Teil 1 (Feuerwehrhäuser, Planungsgrundlagen-Stellflächen) 
 
• Sonstige DIN-Vorschriften 
 
• Muster Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten (MFl/BauR) 
 
• Muster Beherbergungsstättenverordnung (MBeVo) 
 
• Industriebaurichtlinie (IndBauRl) 
 
• Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Heusenstamm und Jugendfeuerwehren 

 
• Technische Regeln Arbeitsblatt W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche 

Trinkwasserversorgung“ 
 



Verordnung über die Organisation, Mindeststärke und Mindestausrüstung der 
öffentlichen Feuerwehren (Feuerwehr-Organisationsverordnung - FwOVO)

Vom 10. Oktober 2008 (GVBl. I S. 896)

Aufgrund des § 69 Nr. 1 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und 

den Katastrophenschutz vom 17. Dezember 1998 (GVBl. I S. 530), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

15. November 2007 (GVBl. I S. 757), wird verordnet:

§ 1
Grundsatzregelung

Organisation, Mindeststärke und Mindestausrüstung der öffentlichen Feuerwehren richten sich 

nach den nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe 

und den Katastrophenschutz zu erarbeitenden Bedarfs- und Entwicklungsplänen. Die Richtwerte für 

die Mindestausrüstung der Feuerwehren entsprechend den Gefahrenarten und Gefährdungsstufen 

werden in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegt.

§ 2
Bedarfs- und Entwicklungsplanung

(1) Die in Abstimmung mit den zuständigen Brandschutzaufsichtsbehörden zu erarbeitenden 

Bedarfs- und Entwicklungspläne der Gemeinden beinhalten

1. eine Analyse der im Gemeindegebiet bestehenden Gefährdungsarten und Gefährdungsstufen 

sowie eine Aufstellung über die personelle Stärke, die Verfügbarkeit, den Ausbildungsstand und 

die Ausrüstung der Feuerwehr (Ist-Wert),

2. die Ermittlung der erforderlichen personellen Stärke, Verfügbarkeit, Ausbildung und Ausrüstung 

der Feuerwehr auf der Grundlage der in der Anlage festgelegten Richtwerte für die Mindestaus-

rüstung der Feuerwehren unter Beachtung der festgestellten Gefährdungsarten und Gefähr-

dungsstufen sowie der Regelhilfsfrist des § 3 Abs. 2 des Hessischen Gesetzes über den Brand-

schutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Soll-Wert),

3. eine Gegenüberstellung der vorhandenen und der erforderlichen personellen Stärke, Verfüg-

barkeit, Ausbildung und Ausrüstung und bei vorliegenden Abweichungen eine Entwicklungspla-

nung für die erforderliche Angleichung des Ist-Wertes an den Soll-Wert,

4. eine Personalprognose mit Vorschlägen zur Personalerhaltung und Personalgewinnung,

5. die Dokumentation bekannter Sicherheitsmängel.



Besondere personelle und materielle Anforderungen sind über die Mindestanforderungen hinaus auf 

Grundlage differenzierter Gefährdungsbetrachtungen festzulegen. Dies gilt insbesondere in Städten 

mit Berufsfeuerwehren und solchen, die hauptamtliche Kräfte im Sinne des § 7 Abs. 4 des Hessischen 

Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz vorhalten.

(2) Die Bedarfs- und Entwicklungspläne sind alle fünf Jahre oder bei erheblichen Veränderun-

gen der örtlichen Verhältnisse in Abstimmung mit den zuständigen Brandschutzaufsichtsbehörden 

fortzuschreiben. 

§ 3
Mindeststärke einer Feuerwehr

(1) Die Mindeststärke der Gemeindefeuerwehr in der niedrigsten Gefährdungsstufe muss der 

einer Gruppe im Sinne der Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 entsprechen. Im Übrigen ergibt sie sich aus 

der fahrzeug- und gerätebezogenen Mannschaftsstärke, die entsprechend der Eingruppierung in die 

jeweils zutreffende Gefährdungsstufe zu ermitteln ist, sowie aus der Bedarfs- und Entwicklungspla-

nung. 

(2) Für taktische Einheiten (Zug, Gruppe, Staffel, Selbständiger Trupp) ist eine Personalausfall-

reserve in gleicher Stärke aufzustellen.

§ 4
Regelhilfsfrist, Alarm- und Ausrückeordnung

(1) Die Regelhilfsfrist ist bei der Bedarfs- und Entwicklungsplanung und bei der Aufstellung der 

Alarm- und Ausrückeordnung zu Grunde zu legen. Ausnahmen von der Regelhilfsfrist sind insbeson-

dere zulässig bei

1. vorhersehbaren außergewöhnlichen Umständen, wie beispielsweise bei weit entfernt liegenden 

oder schwer erreichbaren Einzelobjekten oder weit entfernt liegenden oder schwer zugängli-

chen Verkehrswegen,

2. unvorhersehbaren nicht einplanbaren Ereignissen, wie beispielsweise bei Verkehrsstaus, Paral-

leleinsätzen der Feuerwehr, Schnee, Eisglätte, Unwetter oder auch befristeten Sperrungen von 

Verkehrswegen,

3. ungewöhnlichen, vom Normalzustand abweichenden Umständen oder Gegebenheiten, bei de-

nen die Einhaltung der Regelhilfsfrist nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem finanziellen 

Aufwand möglich ist.

(2) Im Falle des Abs. 1 Nr. 1 und 3 wirken die Gemeinden und die zuständigen Brandschutz-

dienststellen darauf hin, dass bekannte Sicherheitsmängel durch die Anordnung zusätzlicher Maß-

nahmen des vorbeugenden Brandschutzes so weit wie möglich behoben werden.



(3) Die Regelhilfsfrist gilt als eingehalten, wenn eine taktische Einheit mindestens von der Stär-

ke einer Staffel im Sinne der Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 wirksame Hilfe eingeleitet hat. Diese gilt 

dann als eingeleitet, wenn am Einsatzort mit Erkundungsmaßnahmen begonnen wird. Weitere Einhei-

ten sind bei Bedarf entsprechend den taktischen Erfordernissen zeitnah nachzuführen.

(4) Die Leitung der Feuerwehr im Sinne des § 12 des Hessischen Gesetzes über den Brand-

schutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz stellt im Benehmen mit der zuständigen 

Brandschutzaufsichtsbehörde eine Alarm- und Ausrückeordnung nach taktischen Erfordernissen auf. 

Hierbei sind die Alarm- und Einsatzpläne der Landkreise für die Gewährung nachbarlicher Hilfeleis-

tung gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe 

und den Katastrophenschutz zu berücksichtigen.

§ 5
Feuerwehren für überörtliche Aufgaben

(1) Die zuständige Brandschutzaufsichtsbehörde kann im Einvernehmen mit der Gemeinde ei-

ner Feuerwehr überörtliche Aufgaben übertragen, wenn sie

1. aufgrund ihrer jederzeit gewährleisteten Einsatzstärke und des Ausbildungsstandes der Feuer-

wehrangehörigen ständig einsatzbereit und

2. durch ihre Ausstattung mit Einsatzmitteln in der Lage ist, die überörtlich zu erwartenden Ein-

satzaufgaben zu erfüllen.

(2) Im Rahmen der Vorkehrungen für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche All-

gemeine Hilfe haben die Landkreise Pläne im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Hessischen Gesetzes 

über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zu erarbeiten, in denen die 

Standorte und die Ausstattung von Einrichtungen und Anlagen zur Unterstützung der örtlichen Feuer-

wehren festgelegt werden. Die Pläne werden den Städten und Gemeinden mitgeteilt.

§ 6
Feuerwachen

Die zuständige Brandschutzaufsichtsbehörde kann im Einvernehmen mit der Gemeinde die Ein-

richtung einer ständig besetzten Feuerwache anordnen, wenn dies nach den örtlichen Gegebenhei-

ten, wegen der Einsatzhäufigkeit oder der Gefahrenschwerpunkte geboten ist.



§ 7
Ernennungs- und Bestellungsvoraussetzungen für Feuerwehrführungskräfte

(1) Zur Stadtbrandinspektorin oder zum Stadtbrandinspektor, zur Gemeindebrandinspektorin 

oder zum Gemeindebrandinspektor sowie zur Wehrführerin oder zum Wehrführer darf nur gewählt 

oder bestellt werden, wer die von dem für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe zuständigen Mi-

nisterium bestimmte Ausbildung abgeschlossen hat. Gleiches gilt für die jeweilige Vertretungsperson.

(2) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Feuerwehr mit hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen in 

Städten mit mehr als 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern darf nur bestellt werden, wer mindes-

tens die Ausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst abgeschlossen hat. Gleiches gilt 

für die jeweiligen Vertretungspersonen.

(3) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Berufsfeuerwehr darf nur ernannt werden, wer die Ausbil-

dung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst abgeschlossen hat. In kreisfreien Städten gilt dies 

auch für die jeweilige Vertretungsperson.

(4) Zur Kreisbrandinspektorin oder zum Kreisbrandinspektor darf nur ernannt werden, wer min-

destens die Ausbildung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst oder eine vergleichbare 

Ausbildung abgeschlossen hat. Die Vertretungsperson muss der Einsatzabteilung einer Freiwilligen 

Feuerwehr angehören und die Ausbildung zur Stadtbrandinspektorin oder zum Stadtbrandinspektor 

abgeschlossen haben.

(5) Zur Kreisbrandmeisterin oder zum Kreisbrandmeister nach § 13 Abs. 2 des Hessischen Ge-

setzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz darf nur ernannt wer-

den, wer der Einsatzabteilung einer Freiwilligen Feuerwehr angehört und die für ihr oder sein Aufga-

bengebiet erforderliche Ausbildung hat. Aufgaben des Brandschutzaufsichtsdienstes darf nur wahr-

nehmen, wer die Ausbildung zur Stadtbrandinspektorin oder zum Stadtbrandinspektor abgeschlossen 

hat.

(6) Zur Jugendfeuerwehrwartin oder zum Jugendfeuerwehrwart darf nur bestellt werden, wer 

der Einsatzabteilung einer Freiwilligen Feuerwehr angehört und die erfolgreiche Teilnahme an einer 

Jugendleiterschulung eines anerkannten Trägers der Jugendhilfe nachweisen kann oder im Besitz der 

amtlichen Jugendleiter-Card ist. Die Jugendfeuerwehrwartin oder der Jugendfeuerwehrwart des Krei-

ses oder der Gemeinde muss und die Jugendfeuerwehrwartin oder der Jugendfeuerwehrwart eines 

Ortsteils soll den Lehrgang zur Gruppenführerin oder zum Gruppenführer erfolgreich abgeschlossen 

haben. 

(7) Ämter und Funktionen nach Abs. 1, 5 und 6 können Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 

befristet für die Dauer von zwei Jahren auch dann übertragen werden, wenn sie innerhalb der zwei 

Jahre die erforderliche Ausbildung für die neue Führungsfunktion nachholen. Über weitere Ausnah-



men von den Ernennungs- oder Bestellungsvoraussetzungen entscheidet die zuständige Brand-

schutzaufsichtsbehörde. Über Ausnahmen von den in den Abs. 2, 3 und 4 genannten Voraussetzun-

gen entscheidet das für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe zuständige Ministerium.

§ 8
Brandschutzdienststellen im vorbeugenden Brandschutz

Zuständige Brandschutzdienststellen im vorbeugenden Brandschutz sind:

1. in Gemeinden mit Berufsfeuerwehr deren Leiterin oder Leiter,

2. in Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr, soweit sie ein eigenes Bauaufsichtsamt haben, die Stadt-

brandinspektorin oder der Stadtbrandinspektor oder die Leiterin oder der Leiter der Feuerwehr,

3. in den Landkreisen die Kreisbrandinspektorin oder der Kreisbrandinspektor.

§ 9
Übergangsbestimmungen

Die in § 7 Abs. 1 bis 6 genannten, bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits ernannten oder 

bestellten Personen sowie deren Vertreterinnen oder Vertreter verbleiben bis zum Ablauf ihrer vorge-

sehenen Amtszeit im Amt, auch wenn sie die Anforderungen nach § 7 nicht erfüllen.

§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2013 

außer Kraft.

Wiesbaden, den 10. Oktober 2008

Der Hessische Minister des Innern und für Sport

Bouffier



Anlage

Richtwerte für die kommunale Bedarfs- und Entwicklungsplanung
(Grundanforderungen zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe)

Der Bedarfs- und Entwicklungsplanung für die Einsatzmittel einer Feuerwehr werden folgende Gefah-
renarten und Gefährdungsstufen zugrunde gelegt:

Für jeden Schutzbereich innerhalb einer Gemeinde ist eine Einordnung in die genannten Gefähr-
dungsstufen vorzunehmen. Ein Schutzbereich ist das Gebiet, das von einem Standort einer Feuer-
wehr innerhalb der Regelhilfsfrist erreicht werden kann (siehe hierzu § 4). Eine Gemeinde hat min-
destens einen oder auch mehrere Schutzbereiche. In der Regel orientiert sich die Festlegung der 
Schutzbereiche an den vorhandenen Feuerwehrstandorten. Ein Feuerwehrstandort kann dabei für die 
Gemarkung eines oder mehrerer Orts- oder Stadtteile zuständig sein. Maßgeblich für die Einordnung 
in die jeweiligen Gefährdungsstufen sind in der Regel nicht Einzelobjekte, sondern die Gesamtstruk-
tur in einem Schutzbereich.

Die Mindestausrüstung der Stufe 1 der Stadt- oder Gemeindefeuerwehr für die jeweiligen Schutzbe-
reiche ergibt sich aus den ermittelten Gefährdungsstufen. Dabei ist das gesamte Gemeindegebiet zu 
betrachten, und es müssen nicht alle Einsatzmittel in allen Schutzbereichen vorgehalten werden. Die 
Einsatzmittel der einzelnen Ortsteilfeuerwehren haben sich vielmehr daran zu orientieren, ob damit 
am Schadensort innerhalb der Regelhilfsfrist wirksame Hilfe eingeleitet werden kann. Auf § 4 Abs. 3 
Satz 3 und die Möglichkeit, weitere taktische Einheiten nachzuführen, wird verwiesen.

Die Mindestausrüstung der Stufe 1 soll jede Gemeinde selbst in vollem Umfang bereithalten, die Min-
destausrüstung der Stufe 2 kann im Rahmen der gegenseitigen Hilfe auch durch andere Gemeinden 
bereitgehalten werden. Die Mindestausrüstung der Stufe 3 ist durch die Kreise und kreisfreien Städte 
sicherzustellen. Besondere in den Gefährdungsstufen nicht erfasste Risiken sind im Einzelfall bezüg-
lich der erforderlichen Einsatzmittel gesondert zu berücksichtigen.

Die Mindestausrüstung der Stufe 2 muss in der Regel innerhalb von 20 Minuten nach der Alarmierung
und die Mindestausrüstung der Stufe 3 innerhalb von 30 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort 
eingesetzt werden können. Dabei handelt es sich um Richtwerte, von denen in Abhängigkeit der örtli-
chen Gegebenheiten Abweichungen möglich sind.

Ausnahmen von den Richtwertevorgaben sind nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörden zulässig.

Gefahrenart Gefährdungsstufen

I. Brandschutz B 1 – B 4
II. Allgemeine Hilfe:

1. Technische Hilfe TH 1 – TH 4
2. Atomare, biologische, chemische Gefahren ABC 1 – ABC 3
3. Wassernotfälle W 1 – W 3















Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen des Landes Hessen
zur Förderung des Brandschutzes (Brandschutzförderrichtlinie)

Vom 15. Juni 2009

1 Grundsätzliches

1.1 Die Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe nach § 5 Abs. 2 des Hessischen 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) vom 
17. Dezember 1998 (GVBl. I S. 530), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2007 
(GVBl. I S. 757), erfolgt durch Gewährung von Zuwendungen aus dem Aufkommen der Feuer-
schutzsteuer und aus allgemeinen Haushaltsmitteln (§ 60 Abs. 1 Satz 2 HBKG in Verbindung 
mit § 63 HBKG). Für das Zuwendungsverfahren gelten § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) 
und die dazu ergangenen Vorläufigen Verwaltungsvorschriften (VV) in der jeweils gültigen Fas-
sung nebst Anlagen sowie die nachfolgenden Bestimmungen:

1.2 Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Zuwendungen besteht nicht. 

1.3 Zuwendungen werden nur gewährt für Maßnahmen mit gesicherter Gesamtfinanzierung.

1.4 Die Maßnahmen müssen notwendig und zweckmäßig sein, den Brandschutz oder die Ausrüs-
tung der Feuerwehr verbessern und den Bestimmungen der Anlagen 1 und 2 dieser Richtlinie 
entsprechen.

1.5 Zuwendungen werden nur für solche Maßnahmen bewilligt, die noch nicht begonnen worden 
sind. Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnen-
den Lieferungs- und Leistungsvertrages zu werten.
Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb nicht als Beginn 
des Vorhabens.

1.6 Zuwendungen können nur gewährt werden, wenn im Einzelfall die zuwendungsfähigen Ausga-
ben mindestens 12.500 € und die Zuwendung mindestens 5.000 € betragen.

2 Gegenstand der Förderung

2.1 Gefördert werden folgende Vorhaben:

2.1.1 der Bau von Feuerwehrhäusern und Feuerwachen nach Anlage 1,

2.1.2 die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen nach Anlage 2,

2.1.3 in Ausnahmefällen andere Maßnahmen zur Gewährleistung des Brandschutzes und der Allge-
meinen Hilfe.

2.2 Nicht gefördert werden:

2.2.1 der Umbau innerhalb bestehender Feuerwehrhäuser, ausgenommen im Falle von Nr. 1.1.2 der 
Anlage 1,

2.2.2 die Instandsetzung, Unterhaltung und Wartung der unter den Nrn. 2.1.1 bis 2.1.3 genannten 
Maßnahmen, mit Ausnahme der Feuerlöschboote auf Bundeswasserstraßen,

2.2.3 die Beschaffung von gebrauchten Feuerwehrfahrzeugen, sofern nicht das zuständige Ministe-
rium der Anschaffung zustimmt,

2.2.4 die Beschaffung von Betriebsstoffen, Löschmitteln und sonstigen Verbrauchsmaterialien für den 
Betrieb der Feuerwehren.
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3 Höhe, Art und Umfang der Zuwendung 

3.1.1 Zuwendungen werden in der Regel als Festbetragsfinanzierung bewilligt.

3.1.2 Die Höhe der Zuwendung richtet sich nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der Zuwendungs-
empfänger und ihrer Stellung im Finanz- und Lastenausgleich. Sie beträgt in der Regel 30 v.H. 
der zuwendungsfähigen Ausgaben.

3.1.3 In besonderen Einzelfällen und für Maßnahmen des überörtlichen Brandschutzes kann das Mi-
nisterium des Innern und für Sport andere Regelfördersätze bestimmen.

3.1.4 Die Entscheidung gemäß Nr. 3.1.2 trifft das Ministerium des Innern und für Sport im Einverneh-
men mit dem Ministerium der Finanzen.

3.2 Im Bereich der Berufsfeuerwehren werden grundsätzlich nur Bauvorhaben gefördert.

4 Verfahren

4.1 Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden reichen ihre Anträge einschließlich der erforderli-
chen Antragsunterlagen für das folgende Haushaltsjahr bis spätestens 01. September des lau-
fenden  Haushaltsjahres beim Landkreis ein. Der Landkreis prüft die Anträge in fachlicher Hin-
sicht und auf Vollständigkeit der Unterlagen. Er nimmt hierzu Stellung. Die Stellungnahme ist 
dem Antrag beizufügen. Der Landkreis erstellt eine Prioritätenliste getrennt nach baulichen Ein-
richtungen und Fahrzeugen nach Nr. 2.1.1 bzw. Nr. 2.1.2 für das folgende Haushaltsjahr und 
reicht diese mit den Anträgen bis zum 15. November des laufenden Haushaltsjahres beim Minis-
terium des Innern und für Sport ein. Der Entwurf der Liste ist zuvor im Rahmen einer Bürger-
meisterdienstversammlung zu erörtern. Die Niederschrift über diese Dienstversammlung ist der 
Prioritätenliste beizufügen. Anträge des Kreises selbst sind außerhalb der Prioritätenliste vorzu-
legen. Ebenso werden Anträge für Kleinlöschfahrzeuge (KLF) und Tragkraftspritzenfahrzeuge 
(TSF und TSF-W) außerhalb der Prioritätenliste vorgelegt.
Unvollständige Anträge dürfen nicht in die Prioritätenliste aufgenommen werden. Auf Nr. 5 der 
Anlage 1 und Nr. 3 der Anlage 2 wird hingewiesen.

4.2 Die kreisfreien Städte, die Städte mit Sonderstatus und die Landkreise selbst reichen ihre An-
träge ebenfalls bis zum 15. November des laufenden Haushaltsjahres unmittelbar beim Ministe-
rium des Innern und für Sport ein. Werden von einer kreisfreien Stadt, einer Stadt mit Sonder-
status oder einem Landkreis selbst mehrere Maßnahmen beantragt, ist dem Ministerium des In-
nern und für Sport eine Prioritätenliste vorzulegen.

4.3 Das Ministerium des Innern und für Sport nimmt eine abschließende Prüfung der Anträge vor 
und legt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel fest, welche Maßnahmen gefördert 
werden können. Die Kommunen, deren Vorhaben gefördert werden sollen, erhalten grundsätz-
lich bis Juli des folgenden Jahres eine Zwischennachricht, dass ihrem Antrag entsprochen wer-
den soll (Mitteilung nachrichtlich an den Landkreis). Die Zwischennachricht stellt keine rechts-
verbindliche Förderzusage dar. Die Kommune legt sodann einen verbindlichen Finanzierungs-
plan und die Bestätigung vor, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde. Das Ministe-
rium des Innern und für Sport erteilt danach den Zuwendungsbescheid.

4.4 Dem Grunde nach zuwendungsfähige Anträge, die nicht berücksichtigt wurden, können für das 
Folgejahr erneut auf die Prioritätenliste gesetzt werden. Alte Prioritätenlisten verlieren damit ihre 
Gültigkeit. Nicht zuwendungsfähige Anträge werden mit entsprechendem Hinweis an den Ant-
ragsteller zurückgereicht.

5 Auszahlung der Zuwendung
Auszahlungsanträge sind an die bewilligende Stelle zu richten.
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6 Zeitliche Bindung, Rückforderung der Zuwendung
Wird eine aus Landesmitteln geförderte Maßnahme nicht dem Zuwendungszweck entsprechend 
verwendet, wird die Bewilligung regelmäßig ganz oder teilweise widerrufen. Bei der Berechnung 
der teilweisen Rückforderung wird bei Maßnahmen der Anlage 1 für eine Bindungsfrist von 
25 Jahren eine einheitliche Wertminderung von 4 v.H. und bei Maßnahmen der Anlage 2 für ei-
ne Bindungsfrist von 20 Jahren eine einheitliche Wertminderung von 5 v.H. jährlich zu Grunde 
gelegt. Die Bindungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme.

7 Schlussbestimmungen

7.1 Diese Richtlinie ergeht gemäß VV Nr. 15.1 und 2 zu § 44 LHO im Einvernehmen mit dem Minis-
terium der Finanzen, soweit sie den Verwendungsnachweis betrifft, auch im Einvernehmen mit 
dem Rechnungshof gemäß VV Nr. 15.4 zu § 44 LHO. Sie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009
in Kraft und mit Wirkung vom 31. Dezember 2014 außer Kraft.

7.2 Vorhaben, für die Zuwendungen vor Inkrafttreten dieser Brandschutzförderrichtlinie bewilligt 
worden sind, werden nach den jeweils zum Zeitpunkt der Bewilligung geltenden Vorschriften ab-
gewickelt.

Wiesbaden, den 15. Juni 2009

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
- V - 65 b 02.07.10 - 01 - 08/001 -



Anlage 1

Neubau und Erweiterung von Feuerwehrhäusern

1 Allgemeines

1.1 Gegenstand der Zuwendung sind:

1.1.1 Neubau und Erweiterung von Feuerwehrhäusern und Einrichtungen für den überörtlichen Brand-
schutz sowie Feuerwachen,

1.1.2 Erwerb und Umbau eines Gebäudes zur Nutzung als Feuerwehrhaus, wenn es einen an sich not-
wendigen Neu- und Erweiterungsbau ersetzt.

2 Raumprogramm
Das Raumprogramm des Vorhabens ist frühzeitig mit den zuständigen Aufsichtsbehörden abzustim-
men und zur Genehmigung vorzulegen. Die für die einzelnen Feuerwehrhäuser maßgebenden zu-
wendungsfähigen Obergrenzen der Nutzflächen werden auf Grund der Raumprogrammempfehlun-
gen in der Anlage 1a ermittelt. Zuwendungsfähig ist auch jedes Raumprogramm, das die Obergren-
zen nicht ausschöpft.

3 Festsetzung der zuwendungsfähigen Ausgaben
Die zuwendungsfähigen Ausgaben für Neu- und Erweiterungsbauten sowie für den Erwerb und den 
notwendigen Umbau eines Gebäudes nach Nr. 1.1.2 werden auf der Grundlage der Anlagen 1a und 
1b festgesetzt.

4 Grundstück

4.1 Das für die Bebauung vorgesehene Grundstück muss nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
bebaubar sein. Des Weiteren gelten die Bestimmungen der Nr. 1.5 der VV zu § 44 LHO.

4.2 Bei der Auswahl des Grundstücks sind zu beachten:

4.2.1 die Verkehrsanbindung;
Grundstücke, die nicht in angemessener Breite an einer befahrbaren, öffentlichen Verkehrsfläche 
liegen, müssen entweder eine öffentlich-rechtlich gesicherte oder eine eigene, für Feuerwehrfahr-
zeuge benutzbare Zufahrt in ausreichender Breite haben,

4.2.2 natürliche und künstliche Trennungen des Gemeindegebietes (Flüsse, Kanäle, Autobahnen, Eisen-
bahnen, Höhenzüge usw.),

4.2.3 die Erweiterungsmöglichkeiten für das Feuerwehrhaus,

4.2.4 die Anmarschwege der Einsatzkräfte,

4.2.5 Abstellmöglichkeiten für die Privatfahrzeuge der Einsatzkräfte.

5 Antragsunterlagen
Dem Zuwendungsantrag sind folgende Unterlagen in einfacher Ausfertigung beizufügen:

5.1 Antragsformular (Vordruck 6.37 der Oberfinanzdirektion-OFD),

5.2 Lageplan des Bauvorhabens (M 1:1000 oder 1:500), Kopie genügt,

5.3 Bauzeichnung (i.d.R. M 1:100),

5.4 Freiflächengestaltungsplan (i.d.R. M 1:100 oder 1:250),
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5.5 Erläuterungsbericht sowie Kopie der Bedarfs- und Entwicklungsplanung der Kommune 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 1 HBKG),

5.6 Kaufvertrag über den Erwerb eines Gebäudes zum Umbau und zur Nutzung als Feuerwehrhaus,

5.7 Erklärung der Eigentumsverhältnisse,

5.8 Erklärung, wann das derzeitige Feuerwehrhaus gebaut wurde und ob hierfür Landesmittel bewilligt 
wurden,

5.9 Stellungnahme des Landkreises.

6 Auszahlung
Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt unter Beachtung der im Bewilligungsbescheid aufgeführten 
Termine und - je nach Festlegung im Bewilligungsbescheid - entweder in Raten oder in einer Sum-
me.

7 Verwendungsnachweis

7.1 Auf die Führung eines Verwendungsnachweises wird im Regelfall verzichtet.
Nach Abschluss der Baumaßnahme sind folgende Unterlagen (einfach) vorzulegen:

7.1.1 mit der Bauausführung übereinstimmende Bauzeichnungen (i.d.R. M 1:100),

7.1.2 Berechnung der Flächen- und Rauminhalte nach DIN 277,

7.1.3 anstelle der unter den Nrn. 7.1.1 und 7.1.2 geforderten Unterlagen reicht auch eine Erklärung der 
Gemeinde, dass die Ausführung des Bauvorhabens mit der Planung übereinstimmt.



Anlage 1a

Raumprogrammempfehlung für Feuerwehrhäuser

Raumprogramm (1*)
Zuwendungsfähige Ausgaben

in Euro
Fahrzeugstellplätze
< 10,0 m Länge 82.000,00
< 12,5 m Länge 98.000,00

Schulung
< 25 Aktive 61.000,00
25 bis 50 Aktive 92.000,00
> 50 Aktive 123.000,00

Lehrmittel (2*) 26.000,00
Verwaltung (2*) 26.000,00
Teeküche 16.000,00

Jugendfeuerwehr
< 15 Aktive 49.000,00
> 15 Aktive 82.000,00

Umkleideraum
(6 Aktive je Fahrzeugstellplatz) 15.000,00
Lager (12 qm je Fahrzeugstellplatz) 19.000,00

Werkstatt (2*) 33.000,00

Sanitär
< 25 Aktive 25.000,00
25 bis 50 Aktive 33.000,00
> 50 Aktive 41.000,00

(1*) In begründeten Sonderfällen können zusätzliche Räume anerkannt werden mit zuwendungsfähigen 
Ausgaben von 1.600 € pro qm.
DIN 14092 ist einzuhalten.

(2*) Wird nur gefördert, wenn Bedarf nachgewiesen und im Raumprogramm besonders genehmigt.



Anlage 1b

Sondereinrichtungen

Zuwendungsfähige Ausgaben
in Euro

Übungs- und Schlauchtrockenturm
(Baukonstruktion einschl. Technik) 153.000,00

Halbturm 102.000,00

Technische Einrichtung bzw. Gerät:
Schlauchpflege- und Lageeinrichtung 28.000,00
Atemschutzwerkstatt 51.000,00
Atemluftkompressor 21.000,00
Atemschutzübungsstrecke 138.000,00
Atemschutzgeräte für die Übungsstrecke:
20 Stück Pressluftatmer mit Ersatzflaschen
und Atemanschlüssen 41.000,00



Anlage 2
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

1. Zuwendungsfähigkeit der Maßnahme

1.1 Zuwendungsfähig sind Ausgaben für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen gemäß Anlage 2a,
die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport regelmäßig den aktuellen Normvorgaben 
sowie den anerkannten Regeln der Technik entsprechend angepasst werden kann.
Zuwendungen werden in der Regel gewährt für Fahrzeuge, deren Nutzungsdauer folgende Richtwer-
te erreicht hat:
Kommandowagen (KdoW) mind. 7 Jahre oder 170.000 km
Einsatzleitwagen (ELW 1) mind. 12 Jahre,
alle anderen Fahrzeuge mind. 25 Jahre.

1.2 Für den überörtlichen Brandschutz und die Allgemeine Hilfe im Kreisgebiet zur Unterstützung der 
örtlichen Feuerwehren können nach 3.1.3 der Brandschutzförderrichtlinie folgende Sonderfahr-
zeuge mit anderen Festbeträgen gefördert werden:

Fahrzeugart Abkürzung
Automatische Drehleiter mit Korb DLA (K)
Gerätewagen-Gefahrgut GW-G
Gerätewagen-Atem-/Strahlenschutz GW-A/S
Gerätewagen-Logistik GW-L1
Tanklöschfahrzeug TLF 20/40

Für Feuerwehren mit zugewiesenem Einsatzbereich auf Verkehrswegen (§ 23 HBKG) können 
folgende Sonderfahrzeuge gefördert werden:

Fahrzeugart Abkürzung
Löschfahrzeug mit maschineller HLF 20/16 MaZE
Zugeinrichtung nach DIN 14584
Tanklöschfahrzeug TLF 20/40
Gerätewagen-Gefahrgut GW-G
Gerätewagen-Logistik GW-L1
Rüstwagen RW 
Boote

1.3 Der Beschaffung eines Feuerwehr-Vorführfahrzeuges kann zugestimmt werden, wenn

- das Vergaberecht uneingeschänkt Anwendung findet,
- das Fahrzeug nicht älter als 24 Monate ist und den einschlägigen Normen entspricht,
- die Kilometerleistung einschließlich der Betriebsstunden maximal 20.000 km beträgt (eine 

Betriebsstunde entspricht 60 km),
- die Fahrzeugbereifung neuwertig und nicht älter als 24 Monate ist,
- die Fahrzeugbatterien nicht älter als sechs Monate sind,
- das Fahrzeug unfallfrei ist,
- die für Neufahrzeuge geltenden Garantiebestimmungen angewandt werden,
- die Abnahme wie bei Neufahrzeugen erfolgt und
- ein angemessener Preisnachlass gewährt wird.

Die Zustimmung ist formlos unter Vorlage der Angebotsunterlagen zu beantragen.



2. Ermittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben bei Fahrzeugen
Die zuwendungsfähigen Ausgaben für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen sind in der An-
lage 2a „Zuwendungsfähige Ausgaben für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen“ festge-
setzt.

3. Antragsunterlagen
Dem Zuwendungsantrag sind in einfacher Ausfertigung folgende Unterlagen beizufügen:

3.1 Antragsformular (Vordruck 6.37 LBSt.) mit ausführlicher Begründung, ob Ersatz- oder Ergänzungs-
beschaffung, sowie Kopie der Bedarfs- und Entwicklungsplanung der Kommune (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 
HBKG). Bei einer Ersatzbeschaffung sind der Tag der ersten Zulassung und das amtliche Kennzei-
chen des zu ersetzenden Fahrzeuges anzugeben.

3.2 Finanzierungsplan.

3.3 Stellungnahme des Landkreises.

4. Auszahlung
Mit dem Auszahlungsantrag sind vorzulegen:

4.1 Rechnungskopie der Lieferfirma (einfach) mit der Bescheinigung „sachlich und rechnerisch rich-
tig“ und der Angabe der Inventarisierung,

4.2 eine Kopie des Fahrzeugbriefes, bei Ersatzbeschaffung Nachweis über den Verbleib des Altfahr-
zeuges,

4.3 Bescheinigung über die Abnahme durch den Technischen Prüfdienst im Herstellerwerk sowie ggf. 
über die Gebrauchsabnahme am Standort.



Anlage 2a Zuwendungsfähige Ausgaben für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
Stand: 2009 nach Nr. 2 der Anlage 2 der Brandschutzförderrichtlinie

1) Die Motorleistung soll bei Fahrzeugen > 7,5 t bei 12 (± 2) kW pro Tonne zulässiger Gesamtmasse liegen. Sie darf die hier angegebenen 
Werte nicht übersteigen.

Fahrzeugart Maximales
Gesamtgewicht

Antriebsart max.
Motor-

leis-
tung1)

zuwendungs-
fähige

Ausgaben

Bemerkungen

KdoW 
nach DIN EN 1846, (E) DIN 14 502-2
und DIN 14507-5

2.500 kg,
Gewichtsklasse L

nach DIN EN 1846-1

Kategorie 1 (straßenfähig)
oder Kategorie 2
(geländefähig)

nach DIN EN 1846-1

32.000 € Für Kreisbrandinspektorinnen/
Kreisbrandinspektoren und 
Leiterinnen/Leiter von Feuer-
wehren in Städten > 50.000 
Einwohnerinnen/Einwohner 
(Ew.)

Einsatzleitwagen ELW 1
nach DIN EN 1846, (E) DIN 14502-2
und DIN 14507-2

3.500 kg,
Gewichtsklasse L

nach DIN EN 1846-1

Straßenantrieb, 
Kategorie 1 (straßenfähig)

nach DIN EN 1846-1

95 kW
(130 PS)

65.000 € Ein Fahrzeug pro Gemeinde.
Kommunen, denen keine 
Förderung für einen Geräte-
wagen-Logistik zusteht, kön-
nen die Zuwendung auch zur 
Beschaffung eines GW-L1 
verwenden.

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF mit 
Doppelkabinenfahrgestell
nach DIN EN 1846, (E) DIN 14502-2
und DIN 14530-16

3.500 kg,
Gewichtsklasse L

nach DIN EN 1846-1

Straßenantrieb, 
Kategorie 1 (straßenfähig)

nach DIN EN 1846-1

80 kW
(109 PS)

Zentral-
beschaffung

oder
70.000 €

Kleinlöschfahrzeug KLF 
nach DIN EN 1846, (E) DIN 14502-2
und DIN 14530-24

3.500 kg,
Gewichtsklasse L

nach DIN EN 1846-1

Straßenantrieb, 
Kategorie 1 (straßenfähig)

nach DIN EN 1846-1

80 kW
(109 PS)

Zentral-
beschaffung

oder
75.000 €

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W mit 
Doppelkabinenfahrgestell
nach DIN EN 1846, (E) DIN 14502-2
und DIN 14530-17

6.300 kg,
Gewichtsklasse L

nach DIN EN 1846-1

Straßenantrieb, 
Kategorie 1 (straßenfähig)

nach DIN EN 1846-1

110 kW
(150 PS)

Zentral-
beschaffung

oder
95.000 €

Staffellöschfahrzeug StLF 10/6
nach DIN EN 1846, (E) DIN 14502-2
und DIN 14530-25

7.500 kg,
Gewichtsklasse L

nach DIN EN 1846-1

Straßenantrieb, 
Kategorie 1 (straßenfähig)

nach DIN EN 1846-1

135 kW
(184 PS)

125.000 € Auf Wunsch kann die zulässi-
ge Gesamtmasse auf bis zu 
8.500 kg angehoben werden.

Löschgruppenfahrzeug LF 10/6
nach DIN EN 1846, (E) DIN 14502-2
und DIN 14530-5

11.000 kg,
Gewichtsklasse M

nach DIN EN 1846-1

vorrangig Allradantrieb, 
Kategorie 2 (geländefähig)

nach DIN EN 1846-2

160 kW
(218 PS)

165.000 € LF 10/6 KatS werden grund-
sätzlich zentral beschafft.

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HLF 10/6 nach DIN EN 1846, 
(E) DIN 14502-2
und DIN 14530-5

zusätzlich
10.000 €

Standard-Zusatzbeladungs-
satz HLF 10/6 nach 
DIN 14530-5, Tabelle 2.
Wird für LF 10/6 KatS nicht 
mehr zusätzlich gefördert.

Löschgruppenfahrzeug LF 20/16
nach DIN EN 1846, (E) DIN 14502-2
und DIN 14530-11

14.500 kg,
Bodenfreiheit wie
Gewichtsklasse M

nach DIN EN 1846-1

Allradantrieb, 
Kategorie 2 (geländefähig)

nach DIN EN 1846-2

220 kW
(300 PS)

200.000 € In begründeten Sonderfällen 
kann auch ein Staffellösch-
fahrzeug StLF 20/25 (zuwen-
dungsfähige Ausgaben 
180.000 €) gefördert werden

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HLF 20/16 nach DIN EN 1846, 
(E) DIN 14502-2
und DIN 14530-11

zusätzlich
20.000 €

Standard-Zusatzbeladungs-
satz HLF 20/16 nach 
DIN 14530-11, Tabelle 2.

Einbau einer maschinellen Zugein-
richtung
nach DIN 14584, Nennzugkraft 50 kN
(einschließlich Beladungssatz A
nach DIN 14530-11, Tabelle 3)

25.000 € Förderung nur, wenn zur 
Erfüllung der Richtwerte ge-
mäß FwOVO notwendig.



Anlage 2a Zuwendungsfähige Ausgaben für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
Stand: 2009 nach Nr. 2 der Anlage 2 der Brandschutzförderrichtlinie

1) Die Motorleistung soll bei Fahrzeugen > 7,5 t bei 12 (± 2) kW pro Tonne zulässiger Gesamtmasse liegen. Sie darf die hier angegebenen 
Werte nicht übersteigen.

Fahrzeugart Maximales
Gesamtgewicht

Antriebsart max.
Motor-

leis-
tung1)

zuwendungs-
fähige

Ausgaben

Bemerkungen

Tanklöschfahrzeug TLF 20/24-Tr
nach DIN EN 1846, (E) DIN 14502-2
und DIN 14530-22

11.000 kg,
Gewichtsklasse M

nach DIN EN 1846-1

Allradantrieb, 
Kategorie 2 (geländefähig)

nach DIN EN 1846-2

160 kW
(218 PS)

130.000 €

Tanklöschfahrzeug TLF 20/40
nach DIN EN 1846, (E) DIN 14502-2
und DIN 14530-21

14.500 kg,
Bodenfreiheit wie 
Gewichtsklasse M

nach DIN EN 1846-1

Allradantrieb, 
Kategorie 2 (geländefähig)

nach DIN EN 1846-2

220 kW
(300 PS)

195.000 € Auf Wunsch können TLF 
20/40-SL beschafft werden. 
Dabei sind vorzugsweise 
Fahrgestelle der mittleren 
Gewichtsklasse (14-16 t) zu 
verwenden.

Einbau einer Druckzumischanlage
nach DIN 14430 einschließlich
Schaummittelbehälter bei
(H)LF 20/16, TLF 20/24-Tr
und TLF 20/40

12.000 € Schaummittelkanister und 
Zumischer können entfallen.

Rüstwagen RW nach DIN EN 1846, 
(E) DIN 14502-2und DIN 14555-3

14.000 kg, Gewichts-
klasse M nach DIN 

EN 1846-1

Allradantrieb, 
Kategorie 2 (geländefähig)

nach DIN EN 1846-2

220 kW
(300 PS)

250.000 € Förderung nur, wenn zur 
Erfüllung der Richtwerte ge-
mäß FwOVO notwendig.

Gerätewagen-Gefahrgut GW-G
nach DIN EN 1846, (E) DIN 14502-2
und DIN 14555-12

12.000 kg,
Gewichtsklasse M

nach DIN EN 1846-1

Straßenantrieb, 
Kategorie 1 (straßenfähig)

nach DIN EN 1846-1

168 kW
(228 PS)

225.000 € Förderung nur, wenn zur 
Erfüllung der Richtwerte ge-
mäß FwOVO notwendig.

Gerätewagen-Atem-/Strahlenschutz 
GW-A/S
nach DIN EN 1846, (E) DIN 14502-2
und Baurichtlinie vom 31. März 2003

7.500 kg,
Gewichtsklasse L

nach DIN EN 1846-1

Straßenantrieb, 
Kategorie 1 (straßenfähig)

nach DIN EN 1846-1

135 kW
(184 PS)

210.000 € Maximal ein Fahrzeug pro 
Kreis wird mit 66 2/3 % geför-
dert.

Vollautomatische Drehleiter 
DLA (K) 18/12 nach DIN EN 1846, 
(E) DIN 14502-2 und DIN EN 14043 

13.500 kg,
Gewichtsklasse M

nach DIN EN 1846-1

Straßenantrieb, 
Kategorie 1 (straßenfähig)

nach DIN EN 1846-1

185 kW
(252 PS)

400.000 €

Vollautomatische Drehleiter 
DLA (K) 23/12 nach DIN EN 1846, 
(E) DIN 14502-2 und DIN EN 14043 

14.500 kg,
Bodenfreiheit wie 
Gewichtsklasse M

nach DIN EN 1846-1

Straßenantrieb, 
Kategorie 1 (straßenfähig)

nach DIN EN 1846-1

220 kW
(300 PS)

510.000 €

Gerätewagen-Logistik GW-L1
nach DIN EN 1846, (E) DIN 14502-2
und DIN 14555-21

7.500 kg,
Gewichtsklasse L

nach DIN EN 1846-1

Straßenantrieb, 
Kategorie 1 (straßenfähig)

nach DIN EN 1846-1

135 kW
(184 PS)

75.000 € Wird nur in Kommunen 
> 20.000 Ew. sowie bei Feuer-
wehren mit überörtlichen Auf-
gaben gefördert.

11.000 kg,
Gewichtsklasse M

nach DIN EN 1846-1

Allradantrieb, 
Kategorie 2 (geländefähig)

nach DIN EN 1846-2

160 kW
(218 PS)

90.000 €

Wechselladerfahrzeug WLF (zwei-
achsig)
nach DIN EN 1846, (E) DIN 14502-2
und DIN 14505

18.000 kg,
Gewichtsklasse S

nach DIN EN 1846-1

Straßenantrieb, 
Kategorie 1 (straßenfähig)

nach DIN EN 1846-1

240 kW
(326 PS)

100.000 € Förderung nur bei Kreiskon-
zept bzw. bei Feuerwehren in 
Kommunen > 50.000 Ew.
(Zielvorgabe: pro WLF sollen 
drei konventionelle Aufbauten 
durch Abrollbehälter ersetzt 
werden).



Anlage E / Beschreibung der Stadt 

Die Stadt Heusenstamm erstreckt sich auf einer Fläche von insgesamt 19,03 km2, wovon etwa 2,6 
km2 auf den Ortsteil Rembrücken entfallen. 
 
 
Heusenstamm ist eine von 13 Städten und Gemeinden im Landkreis Offenbach. Die Stadt liegt im 
Rhein-Main-Gebiet südlich von Frankfurt am Main und Offenbach am Main auf einer Höhe von 
durchschnittlich 121 m ü. NN. Der tiefste natürliche Punkt ist das Flussbett der Bieber, die höchste 
Erhebung der „Hoher Berg“. Südwestlich findet sich Darmstadt als Verwaltungssitz des 
Regierungsbezirks. Heusenstamm findet sich im südlichen Teil Hessens unweit der Mittelgebirge 
Odenwald und Spessart. 

An der nördlichen Gemarkungsgrenze führt die Bundesautobahn A3 vorbei, diese ist zügig über 
Anschlussstelle Obertshausen/Heusenstamm zu erreichen. Somit ist der Flughafen Frankfurt mit dem 
Frankfurter Kreuz in kurzer Zeit zu erreichen. Nicht weit entfernt ist auch die Bundesautobahn A661, 
Anschlussstelle Neu-Isenburg. 

Die an einem Seitenast der Rodgaubahn gelegene Stadt ist seit Ende 2003 mit der Linie S2 
Niedernhausen-Dietzenbach an das Netz der S-Bahn Rhein-Main angeschlossen. Die Bauarbeiten rund 
um den Bahnhof (Busbahnhof, Gaststätte im alten Bahnhof, Bahnhofsvorplatz, Park u.Ride sowie Bike 
u.Ride Plätze) wurden 2006 abgeschlossen. Mit der S-Bahn erreicht man die Innenstädte Offenbachs 
und Frankfurts und den Frankfurter Hauptbahnhof und die Kreisstadt Dietzenbach mit Sitz der 
Kreisverwaltung. Werktags verkehrt sie im 30-Minuten-Takt, seit Ende 2006 mit modernen Triebwagen 
der Baureihe 423. Verstärkerzüge in der Hauptverkehrszeit fahren nicht durch den City-Tunnel 
(Frankfurt), sondern zum Offenbacher Hauptbahnhof. 

Heusenstamm profitiert von der Nähe des Wirtschaftsstandortes Frankfurt am Main und dem Rhein-
Main-Gebiet sowie der sehr guten Verkehrsanbindung. 

In der Stadt selbst und in die Nachbarorte fahren verschiedene Buslinien, u.a. in den Ortsteil 
Rembrücken die Linie OF-30. Nachts und am Wochenende ab Samstagnachmittag übernimmt ein 
Anrufsammeltaxi den innerörtlichen Verkehr inkl. Rembrücken. Über die Buslinie 651 ist eine weitere 
hervorragende Erreichbarkeit des Frankfurter Flughafens gegeben. 

Heusenstamm wird auch als die "Stadt im Grünen" bezeichnet. Das rührt einerseits von der 
überdurchschnittlichen Fläche Wald auf seiner Gemarkung her, anderseits auch von den beiden 
großen Naturschutzgebieten „See am Goldberg“ und „Nachtweide von Patershausen“. 
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Größe und Stadtgrenzen 
 
Die maximale Ausdehnung der gesamten Stadt beträgt auf der Ost-West-Achse 7,7 km und auf der 
Nord-Süd-Achse 4,8 km. 
Die Länge der Stadtgrenze beträgt insgesamt 23,9 km. 
  
Die Stadt Heusenstamm liegt inmitten der Region Frankfurt Rhein-Main im Landkreis Offenbach und ist 
umgeben von den Städten: Offenbach, Obertshausen, Rodgau, Dietzenbach und Neu-Isenburg. 
 
Die Entfernungen zu den benachbarten Gemarkungen, gemessen von bebauter Fläche zu bebauter 
Fläche betragen: 
 
von Heusenstamm nach Offenbach am Main 2,6 km 
von Heusenstamm nach Obertshausen 1,5 km 
von Heusenstamm nach Rodgau / Hainhausen 1,0 km 
von Heusenstamm nach Dietzenbach 1,5 km 
von Heusenstamm nach Neu-Isenburg 4,5 km 

 
 
 

Stadtgebiet Heusenstamm  mit Gemarkungsgrenzen 
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Einwohnerzahl  
Einwohner (geordnet je Stadt/-teil und insgesamt)  
 

Zum 30.06.2009 sind die Einwohnerdaten (Haupt- und Nebenwohnsitz) wie folgt: 

 Auswertung : ekom21/30.06.2009 
 
 

Dies ergibt zum Stichtag eine Gesamteinwohnerzahl von 19.544 Einwohnern mit erstem Wohnsitz und 
Nebenwohnsitz. Durchschnittlich ergibt dies etwa 1027 Einwohner je km2. 
Die Einwohner-Tendenz zeigt die nachfolgende Grafik 

 
Pendler 
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Pendler über die Gemeindegrenze 
 

Einpendler Auspendler Pendlersaldo 
4281 5200 - 979 

© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hauptwohnsitz Männlich Weiblich Deutsche Ausländer 
Heusenstamm 17.301     
Rembrücken 2.243     
Gesamt 19.544 9.616 9.928 17.427 2.117 

Gesamt männlich weiblich

2004 18.936 9574 9362

2005 18600 9288 9312

2006 18344 9030 9314

2007 18312 9029 9283

2008 18227 8973 9254

2009 19544 9616 9928
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Gebäude- und Freifläche
17% Betriebsfläche

1%

Erholungsfläche
2%

Verkehrsfläche
7%

Landwirtschaftsfläche
14%

Waldfläche
57%

Wasserfläche
1%

Sonstige Fläche
1%

Flächennutzung Heusenstamm

Gebäude- und Freifläche

Betriebsfläche

Erholungsfläche

Verkehrsfläche

Landwirtschaftsfläche

Waldfläche

Wasserfläche

Sonstige Fläche

Flächen, Nutzungen in km2  / Prozentanteil 
 
 Stand 2005 Prozentanteil 
Gesamtfläche 19,03  km2  
Gebäude- und Freifläche  3,33  km2 17  % 
Betriesfläche 0,12  km2 1  % 
Erholungsfläche 0,35  km2 2  % 
Verkehrsfläche 1,38  km2 7  % 
Landwirtschaftsfläche 2,59  km2 14  % 
Waldfläche 10,92  km2 57  % 
Wasserfläche 0,22  km2 1 % 
Flächen anderer Nutzung 0,12  km2 1 % 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topographie / Infrastruktur 
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Straßen 
Auf der nördlichen Seite von Heusenstamm verläuft die stark 
frequentierte Bundesautobahn 3. 
Dafür gibt es zwei Umleitungsstrecken durch das 
Stadtgebiet, welche im Bedarfsfall die Verkehrsdichte stark 
erhöhen. 

 
Östlich ist dies die U41, welche auf einer Gesamtlänge von 4 
Kilometer durch Heusenstamm und Rembrücken führt. 
Westlich ist dies die U54, welche auf einer Gesamtlänge von 
3,6 Kilometer durch Heusenstamm führt. 

 
Durch Heusenstamm führen 2 Hauptverkehrsstraßen. 
Aus östlicher Richtung verläuft auf einer Länge von 3,1 km, 
aus Rodgau kommend, durch den Ortsteil Rembrücken 
hindurch die Rembrücker Strasse  (ehem. L3405) 

 
Auf der Ost-West-Achse verläuft die Frankfurter Straße 
(ehem.L3117 mit einer Gesamtlänge von 3,6 km. Sie 
entspricht der U54. 

 
Im westlichen Teil des Stadtgebietes durchläuft die L3001 
auf einer Länge von 1,9 km die Gemarkung. 
 

 
Bahnanlagen: 
Auf der Nord-Süd-Achse verläuft quer durch das Stadtgebiet 
die S-Bahn-Strecke S2. Auf einer Gesamtlänge von 3,9 Km 
durchquert der Gleiskörper erdgleich die Stadt und teilt diese 
in zwei Teile. 
 
Dies bedeutet, dass im Einsatzfall anfahrende Kräfte aus dem 
Westteil der Stadt evt. erst mit Zeitverzögerung  die Wache 
erreichen.  
 
Weiter ist durch die Trennung mit Behinderungen der 
Einsatzfahrzeuge durch den geschlossenen Bahnübergang zu 
rechnen.  

 
 

 
 

 
 
 



Anlage F / Objekte und deren Einstufung 

 Risiken in der Stadt  
 
In jeder Stadt / Gemeinde existieren potenzielle Gefahrenquellen, welche die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
bedrohen können. Die Vorbeugung und Abwehr derartiger Gefahren ist eine originäre Aufgabe der Feuerwehr     
( HBKG ) 
Durch analytische und empirische Verfahren sind Qualität und Quantität der einzelnen Risikofaktoren, 
insbesondere der Risikoschwerpunkte und gefahrenerhöhenden Umstände, zu ermitteln und als Risiko- und 
Gefahrenkataster für die weitere Bedarfsermittlung zu dokumentieren. 
 
Nachfolgen sind Objekte mit hohem Gefahrenpotenzial aufgeführt 
Objekte mit hohem Gefahrenpotenzial  

1. Firmen 
 
 Name Anschrift Gefahrenpotenzial Bemerkungen 

D 2 Belotex  Seligenstädter Grund  Große Mengen Textilien  

D 2 Monier Braas Rembrücker Straße 50 Große Mengen Leichtmetalle, Kunststoffe 
verschiedene Öle in mehreren Behältern 

BMA im KS 
Lager vorhanden 

B 1 Campus Jahnstraße 54-64 
Bürogebäudekomplex mehrere Hundert Personen 
Werkstätten und Serverräumen 

BMA vorhanden 

B 3 Herth & Buss Dieselstraße 2-4 Zubehör für Autoelektrik in großen Mengen 
Autobatterien / Säuren Hochregallager 

BMA vorhanden 

B 3 Hohmann  Ottostraße 29 Große Mengen Kartonagen BMA vorhanden 

C 2 Kenwood Rembrücker Straße 15 Elektroteile (Hochregallager) / Kartonagen BMA vorhanden 

D 2 
Kieswerk 
Heusenstamm 

Levi Strauss Allee Kiessee mit Saugbagger  

D 2 Küchen Keie Seligenstädter Grund 11 Große Mengen Möbelstücke BMA vorhanden 

C 2 Kunststoff Engel Rembrücker Straße Große Mengen Kunststoffe  

B 2 Lager Postmuseum Phillip Reis Straße Wertvolle historische Kunstgegenstände alle Art BMA vorhanden 

D 2 Levi Strauss Levi Strauss Allee 10-12 
Textilien und Kartonagen in großen Mengen 
Hochregallager 

BMA vorhanden 

C 1 Reifen-Baake Frankfurter Straße 14 Reifen in großen Mengen, Leichtmetallfelgen  

F 3 REMO-Chemie Obertshäuser Straße 14  Div. Lösungsmittel und Verpackungsmaterial  

B 2 Spedition Transbest Borsigstraße 2 Lagerung von verschiedenem Gefahrgut BMA vorhanden 

E 3 Hühnerfarm Außenliegend 80.000 Hühner, Futtersilos etc.  

C 2 RB Radlager Weiskircher Weg 6 Reifen und Felgenlager  

C 2 KS Tools Seligenstätter Grund Werkzeuge, Kartonagen, Hochregallager BMA im Lager 

C 2 Duwensee Weiskircher Weg Flüssiggaslager  

C 2 Mühle Verpackung Weiskircher weg 23 Kartonagen,  
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2. Kindergärten und Schulen 
 
 Name Adresse Bemerkungen 

A 2 Evang. Kindergarten Leibnitzstraße 55 Kindertagesstätte 

B 2 Kath. Kindergarten Goethestraße 19-21 Kindertagesstätte 
C 2 Kath. Kindergarten Patershäuser Straße 36-38 Kindertagesstätte 
A 2 Kath. Kindergarten Berliner Straße 19 Kindertagesstätte 
C 1 Städt. Kindergarten Wiesenbornwerg Kindertagesstätte 
F 3 Städt. Kindergarten Obertshäuser Straße (REM) Kindertagesstätte 
B 2 Städt. Kindergarten Wernher von Braun Strasse  Kindertagesstätte 

C 1 Adalbert-Stifter-Schule Schulstraße 2-6 Grundschule mit Mittagsbetreuung 

A 2 Adolf-Reichwein-Gymnasium Leibnizstraße 34-36 Gymnasium mit Mittagsbetreuung 

A 2 Adolf-Reichwein-Schule Leibnizstraße 61 Haupt- und Realschule mit Mittagsbetreuung 

F 3 Matthias-Claudius-Schule Obertshäuser Straße (REM) Grundschule mit Mittagsbetreuung 

B 2 Otto-Hahn-Schule Phillip-Reis-Straße 52 Grundschule mit Mittagsbetreuung 

D 1 Schule am Goldberg Ginsterweg 1 Schule für Praktisch Bildbare 

 
3. Hotels und Pensionen 

 
 Art Adresse Bemerkungen 

D 2 Rainbow-Hotel Seligenstädter Grund 15 136 Betten 

B 3 Hotel Birkeneck Ernst-Leitz-Straße 16 65 Betten 

C 1 Schlosshotel Frankfurter Straße 8 70 Betten 

C 1 Pension Villa Sofie Wiesenbornweg 1 22 Betten 

 
4.  Landwirtschaftliche Betriebe und Einrichtungen  

 
 Art Adresse Bemerkungen 

F 3 Landwirtschaft und Nutztierhaltung Hauptstrasse 11  Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Materialien  

F 3 Landwirtschaft und Nutztierhaltung Hauptstrasse 15 Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Materialien  
F 3 Landwirtschaft und Nutztierhaltung Hauptstrasse 2 Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Materialien  
F 3 Landwirtschaft und Nutztierhaltung Hauptstrasse 40 Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Materialien  
F 3 Landwirtschaft und Nutztierhaltung Hauptstrasse 22 Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Materialien  
F 3 Landwirtschaft und Nutztierhaltung Hauptstrasse 33 Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Materialien  
F 3 Landwirtschaft und Nutztierhaltung Außenliegend 3 Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Materialien  
F 3 Landwirtschaft und Nutztierhaltung Heusenstämmer Strasse  Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Materialien  
C 2 Landwirtschaft und Nutztierhaltung Patershäuser Strasse  Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Materialien  
C 3 Landwirtschaft und Nutztierhaltung Patershäuser Weg  Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Materialien  
C 3 Landwirtschaft und Nutztierhaltung Niederröder Weg Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Materialien  
C 1 Landwirtschaft und Nutztierhaltung Herrnstrasse  Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Materialien  
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5.  Tiefgaragen / Scherengaragen 
 

  Adresse Stellplätze Bemerkungen 
  Alfred-Delp-Straße 29. 31 k. a. Tiefgarage 

B 2 Am Lindenbaum 18 (Kaufhaus Baur) k. a. Tiefgarage 

A 2 Berliner Straße 34, 36 k. a. Tiefgarage 

B 2 Borsigstraße 6, 8 80 Tiefgarage 

B 2 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 31 k. a. Tiefgarage 

B 3 Ernst-Leitz-Straße 16 k. a. Tiefgarage 

B 3 Ernst-Leitz-Straße 3 k. a. Tiefgarage 

B 3 Eschenweg 17 k. a. Tiefgarage 

B 3 Eschenweg 19 k. a. Tiefgarage 

A 3 Feldbergstraße 8, 10, 12, 14, 16 k. a. Tiefgarage 

B 2 Frankfurter Straße 114, 116, 118 k. a. Tiefgarage 

C 1 Frankfurter Straße 23 (Dalles) k. a. Tiefgarage 

C 1 Frankfurter Straße 3 k. a. Scherengarage 

C 1 Frankfurter Straße 41 k. a. Scherengarage 

  Friedrich-Ebert-Straße 43 k. a. Tiefgarage 

B 2 Gregor-von-Mendel-Straße 7-15 k. a. Tiefgarage 

C 2 Hans-Hemberger-Straße 3 3 Tiefgarage 

  Hauptstraße 19 (REM) k. a. Tiefgarage 

F 3 Hauptstraße 21 k. a. Tiefgarage 

B 2 Heinrich-von-Stephan-Straße 105-109 k. a. Tiefgarage 

B 2 Hohebergstraße 2 6 Scherengarage 

  Humboldstraße 12, 14 k. a. Tiefgarage 

F 2 Im Rehwinkel 11 k. a. Tiefgarage 

C 2 Im Wiesenring 16a k. a. Tiefgarage 

B 3 Industriestraße 30 Überbaute Stellplätze 

B 3 Industriestraße 38a k. a. Tiefgarage 

B 1 Jahnstraße 64 (Campus) k. a. Tiefgarage 

B 2 Kantstraße 38 k. a. Tiefgarage 

B 2 Konrad-Adenauer-Straße 55-57 k. a. Tiefgarage 

A 2 Leipziger Ring 25-27 k. a. Tiefgarage und Parkdeck 

A 1 Lerchenstraße 1a, 1b, 1c k. a. Tiefgarage 

A 1 Lerchenstraße 2 k. a. Tiefgarage 

F 3 Marienweg 2-4 (REM) 16 Tiefgarage 

F 3 Obertshäuser Straße 7 k. a. Tiefgarage 

A 3 Odenwaldstraße 8 k. a. Tiefgarage 

C 1 Ostendstraße 17 k. a. Tiefgarage 

C 1 Ostendstraße 19 k. a. Tiefgarage 

B 2 Otto-Hahn-Straße k. a. Tiefgarage 

B 2 Otto-Hahn-Straße 32 32 Tiefgarage 

C 1 Patershäuser Straße 48 k. a. Tiefgarage 

  Paulstraße 49 k. a. Tiefgarage 

B 2 Philipp-Reis-Straße 36, 38, 38a, 40 k. a. Tiefgarage 

B 2 Ringstraße 11 k. a. Tiefgarage 
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  Rudolf-Braas-Straße 20 k. a. Tiefgarage 

  Schloßstraße 3/3A (Dalles) k. a. Tiefgarage 

B 2 Schopenhauerstraße 11 k. a. Tiefgarage 

  Seligenstädter Grund 15 k. a. Tiefgarage 

D 2 Seligenstädter Grund 7, 9, 13 k. a. Tiefgarage 
 

6.  Heime und Seniorenheime 
 

 Art Adresse Bemerkungen 

B 2 
Alten- und Pflegeheim der 
Arbeiterwohlfahrt 

Herderstraße 85-89 100 bettlägerige Personen, BMA 
vorhanden 

B 3 Asylantenwohnheim Industriestraße 13 BMA vorhandern 

B 3 Dialyse  Zentrum Ernst-Leitz-Strasse 10  

 
7.  Historische Gebäude / Gebäude unter Denkmalschutz 

 
 Art Baujahr Adresse Bemerkungen 

C 1 Schloss Schönborn (Rathaus) 1663 / 1978 Im Herrngarten 1 Hausalarm vorhanden 

C 1 Altes Schlösschen 1211 Im Herrngarten 1 BMA vorhanden 

B 1 Bahnhof 1898 Bahnhofsstrasse   

C 1 Adalbert-Stifter-Schule 1880 Frankfurter Strasse 37 Hausalarm 

C 1 Friedhofskapelle 1707 Friedhofsstrasse/Friedhof  

C 1 Ehemalige Schlossmühle 18 Jh. Im Herrengarten 2  

C1  Fachwerkhaus 18 Jh. Kirchstrasse 2-4  

C 1 Fachwerkhaus 1700 Kirchstrasse 43  

C 1 Barockes Wohnhaus 18 Jh. Kirchstrasse 45  

C 1 Torbau (Heimatmuseum) 1764 Schlossstraße 1  

C 1 Kath. Kirche St. Cäcilia 1735 Schlossstraße 8 BMA vorhanden 

C 1 Pfarrhaus 1670 Schlossstrasse 8  

C 1 Ehemalige Schule / Altes Rathaus 1744 Schlossstrasse 10  

C 1 Fachwerkhaus 1700 Schlossstrasse 12-14  

C 1 Fachwerkhaus 18 Jh. Schlossstrasse 16-18  

C 1 Fachwerkhaus 18 Jh. Schlossstrasse 20  

B 4 Hofgut Patershausen 13 Jh. Patershäuser Weg (Außenliegend)  

B 4 Arbeiterhaus Patershausen   Patershäuser Weg (Außenliegend)  

F 3 Kath. Kirche Mariä Opferung  Hauptstraße 30   

B 2 Kath. Kirche Maria Himmelskron  Marienstraße 16  

B 2 Evangelische Kirche  Frankfurter Straße 80  

     
Quelle : Kulturdenkmäler in Hessen Kreis OF / Landesamt für Denkmalpflege ISBN 3-528-06237-1  
 
 
 
 
 
 

 



Anlage F / Objekte und deren Einstufung 

8.  Einkaufscenter / Warenhäuser 
 

 Name Anschrift Gefahrenpotenzial Bemerkungen 

B 3 ALDI Markt Werner-v.-Siemensstraße 19 
Große Mengen Verpackungen und 
supermarkttypische Produkte 

 

B 2 
Einkaufszentrum  
"Alte Linde" 

Am Lindenbaum Anreihung mehrerer Geschäfte in 
halboffener Bauweise 

 

B 2 Lindencenter Frankfurter Straße 114-118 
Zusammenfassung mehrerer Geschäfte 
in einer Passage und Ärzte 

 

B 3 toom-Markt Werner-v.-Siemensstraße 2 
Große Mengen Verpackungen und 
supermarkttypische Produkte 

BMA vorhanden 

 
9.  Hochhäuser und hohe Häuser 

 
 Adresse Objekt Geschosse Bemerkungen 

B 1 Am Frankfurter Weg 10 Hohes Haus VIII (8)  

B 1 Am Frankfurter Weg 19, 21, 23, 25 Hohes Haus IX (9)  

B 1 Am Frankfurter Weg 7, 9, 11, 13, 15, 17 Hohes Haus IX (9)  

A 2 Berliner Straße 2 Hohes Haus IX (9)  

A 2 Berliner Straße 4 Hohes Haus IX (9)  

A 2 Berliner Straße 6 Hohes Haus IX (9)  

B 2 Borsigstraße 6, 8 Minolta V (5) BMA vorhanden 

A 3 Dietzenbacher Str. 1 Wohnhochhaus XVI (16)  

A 2 Feldbergstraße 14, 16 Wohnhochhaus XVII (18) BMA vorhanden 

A 2 Feldbergstraße 8, 10, 12 Wohnhochhaus XIII (13) BMA vorhanden 

B 2 Frankfurter Straße 104, 106 Wohnhochhaus XII (12) Nr. 104 BMA vorhanden 

C 1 Frankfurter Straße 9 (Schloßhotel) Schloßhotel V (5) BMA vorhanden 

A 3 Hainerweg 2 Hohes Haus VIII (8)  

A 3 Hainerweg 4, 6 Hohes Haus V (5)  

B 2 Hegelstraße 2 Wohnhochhaus XIII (13)  

B 2 Herderstraße 86 Hohes Haus IX (9)  

B 2 Humboldtstraße 12, 14 Hohes Haus VI (6)  

B 2 Industriestraße 12, 14 Hohes Haus V (5)  

B 1 Jahnstraße 64 Campus XVI (16) BMA vorhanden 

D 1 Landgrebeweg 4 Hohes Haus VIII (8)  

A 2 Leipziger Ring 37, 39, 41 Hohes Haus IX (9)  

A 1 Lerchenstraße 10 Hohes Haus IX (9)  

A 1 Lerchenstraße 4 Hohes Haus IX (9)  

A 1 Lerchenstraße 6 Hohes Haus IX (9)  

A 1 Lerchenstraße 8 Hohes Haus IX (9)  

A 2 Odenwaldstraße 2 Hohes Haus VIII (8)  

A 3 Odenwaldstraße 8 Hohes Haus VIII (8)  

C 1 Ostendstraße 46, 48 Hohes Haus V (5)  

C 1 Ostendstraße 50, 52 Hohes Haus V (5)  

C 1 Ostendstraße 54, 56 Hohes Haus V (5)  

C 1 Ostendstraße 58, 60 Hohes Haus V (5)  



Anlage F / Objekte und deren Einstufung 

B 2 Schopenhauerstr. 11 Hohes Haus VIII (8)  

B 2 Schweitzer Straße 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Hohes Haus V (5)  

 
 
 

10.  Sonstige Risiken 

 
 

 Name Anschrift Gefahrenpotenzial Bemerkungen 

C 1 Umspannwerk Frankfurter Strasse  Transformatoren   

 Überschwemmungsgebiete     Anhang N  

 Waldfläche   Anhang O 

     









Anlage H / Löschwasserversorgung 

Löschwasserversorgung Begriffe 
 
Grundschutz 
Der Grundschutz ist der Brandschutz für Wohngebiete, Gewerbegebiete, Misch- und Industriegebiete ohne 
erhöhtes Sach- oder Personenrisiko. 

Objektschutz 

Der Objektschutz ist der über den Grundschutz hinausgehenden objektbezogenen Brandschutz mit erhöhtem 
Brandrisiko (z.B. Holzlagerplätze, Betriebe zur Herstellung und Verarbeitung leicht entzündbarer Stoffe), für 
Objekte mit erhöhtem Personenrisiko (z.B. Versammlungsstätten, Geschäftshäuser, Krankenhäuser) und für 
„sonstige Einzelobjekte“ (z.B. Aussiedlerhöfe, Raststätten, Kleinsiedlungen). 

Löschbereich 

Der Löschbereich erfasst sämtliche Löschwasserentnahmemöglichkeiten in einem Umkreis von 300m um das 
Brandobjekt. 

Löschzeit 

In der Regel soll der Löschwasserbedarf für eine Löschzeit von 2 Stunden zur Verfügung stehen. 

Richtwerte für den Löschwasserbedarf  (m3/h) unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung 
und der Gefahr der Brandausbreitung 

Baugebiet Bebauungsdichte Mindestbedarf m³/h 

  Klein Mittel groß 
WR, WA, WB, MI, MD, GW*) N bis 3, GFZ bis 0,7 48 96 96 
WR, WA, WB, MI, MD N bis 3, GFZ bis 1,2 96 96 192 
MK, GE*) N = 1, GFZ bis 1,0 96 96 192 
MK, GE*) N über 1, GFZ bis 2,4 96 192 192 
GI BMZ bis 9,0 96 192 192 
Baugebiete: 
WR – Reines Wohngebiet, WA – Allgemeines Wohngebiet, WB – Besonderes Wohngebiet, MI – Mischgebiet, MD – 
Dorfgebiet, 
GE – Gewerbegebiet, MK – Kerngebiet, GI – Industriegebiet. 
 
Bebauungsdichte: 
N – Zahl der Vollgeschosse, GFZ – Geschossflächenzahl, BMZ – Baumassenzahl 
 
Gefahr der Brandausbreitung: 
klein = feuerbeständige, hochfeuerhemmende oder feuerhemmende Umfassungen und harte Bedachung 
mittel = keine feuerbeständigen oder feuerhemmenden Umfassungen, jedoch harte Bedachung oder feuerbeständige 
oder feuerhemmende Umfassung jedoch weiche Bedachung 
groß = keine feuerbeständigen oder feuerhemmenden Umfassungen, weiche Bedachung, Umfassung 
aus ausgemauerten Holzfachwerk, Häufung von Feuerbrücken, stark behinderte Zugänglichkeit 

*) Nach der Industriebaurichtlinie (IndBauR) kann sich für einen Gewerbegebiet (GE) ein höherer 
Löschwasserbedarf als nach der o. a. Tabelle ergeben. 
Für Sonderbaugebiete (SO) ist die Löschwasserversorgung je nach Größe und Art der Objekte im 
Einzelfall festzulegen. 
Bei kleinen ländlichen Ansiedlungen von 2 bis 10 Anwesen und Wochenendhausgebieten ist der 
Löschwasserbedarf mit 48 m³/h anzusetzen. 
Der Löschbereich umfasst normalerweise sämtliche Löschwasserentnahmemöglichkeiten in einem 
Umkreis (Radius) von 300 m um das Brandobjekt. Diese Umkreisregelung gilt nicht für unüberwindbare 
Hindernisse (z. B. Bahntrassen, Schnellstraßen) hinweg. 
 



Anlage H / Löschwasserversorgung 

Tatsächliche Löschwasserversorgung der Stadt Heusenstamm  
(nach Ing. –Büro Reitzel Stand 1992) 
 

Brandfall 
Nr. 

Planquadrat 
Nr. 

       
in m3/h ( l /min) 

1. B/C 2/3        216 m3/h 3600 l/ min 
2. B 3        216 m3/h 3600 l/ min 
3. B 3        216 m3/h 3600 l/ min 
4. B 3        216 m3/h 3600 l/ min 
5. A/B 3        96 m3/h 1600 l/ min 
6. A 3        96 m3/h 1600 l/ min 
7. B 3        96 m3/h 1600 l/ min 
8. B 2/3        96 m3/h 1600 l/ min 
9. A/B 2        96 m3/h 1600 l/ min 
10. A 2/3        96 m3/h 1600 l/ min 
11. B 2        96 m3/h 1600 l/ min 
12. A 2        96 m3/h 1600 l/ min 
13. B 1/2        216 m3/h 3600 l/ min 
14. A/B 2        96 m3/h 1600 l/ min 
15. A 1/2        96 m3/h 1600 l/ min 
16. B/C 2/3        96 m3/h 1600 l/ min 
17. B/C 2        96 m3/h 1600 l/ min 
18. B/C 2        216 m3/h 3600 l/ min 
19. B/C 1/2        216 m3/h 3600 l/ min 
20. C 2        216 m3/h 3600 l/ min 
21. C 1/2        216 m3/h 3600 l/ min 
22. C/D 2        216 m3/h 3600 l/ min 
23. D 2/3         216 m3/h 3600 l/ min 

            

Bereich Rembrücken durchgängig * 96 m3/h 1600 l/min 

 
* Nicht durchgängige Ringleitungen, damit kann nicht von einer beständigen Löschwasserversorgung   
ausgegangen werden. 
 



Anlage H / Löschwasserversorgung 

Aufteilung der Löschwasserversorgung nach Rohrnetzplan mit Eintragung der Angenommen Brandfälle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage H / Löschwasserversorgung 

Löschwasserversorgung der Stadt Heusenstamm 
Bestand offener Wasserentnahmestellen im Stadtgebiet 
 
Standort Volumen Entnahme l / min 

Schlossweiher ca. 800 cm3 n.a. 

Forstweiher ca. 400 cm3 n.a. 

Schneiderwiesenweiher n.a. n.a. 

Kiesgrube,Kieswerk, See am Goldberg n.a. n.a. 

Bieberbach n.a. n.a. 

 
Löschwasserversorgung der Stadt Heusenstamm 
Löschwasserversorgung in den Außengebieten 
 
Objekt Standort Größe Entnahme l / min 
Patershäuser Hof Waldabteilung  DN 150 n.a. 

Hühnerfarm Rembrücken Außenliegend  DN 80 n.a. 

    

    

    

 
 



Anlage I / Einsatzstatistik 

Allgemeine Risikoeinschätzung 
 
In der Versicherungswirtschaft ist der Grundsatz der Risikoeinschätzung von großer Wirtschaftlicher 
Bedeutung. Er wird wie folgt gefasst: 
 
RISIKO = zu erwartende Schadenhöhe x Eintrittswahrscheinlichkeit  
 
Zur Eintrittswahrscheinlichkeit : 
 
Hier soll nur selbsterklärend ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster vom 11.12.1987 (Az: 10A 
363/86) zitiert werden, um die Rechtsauffassung der Gerichte zum Thema zu verdeutlichen: 
 

„Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines 
Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. Der Umstand , 

dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausbricht, 
beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die 

Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit 
gerechnet werden muss.“ 

 
Für die Stadt Heusenstamm zeigt sich folgende mehrjährige Einsatzstatistik: 
 
Einsätze von 1997 –2009 

 
 
Unterteilung der Einsätze im Jahr 2007, 2008 und 2009 

 Brandeinsätze 
Technische  

Hilfeleistung 
Nachbarliche 

Hilfe 
Fehlalarme Gesamt 

2007 27 120 4 32 183 
2008 24 77 2 17 120 
2009 26 115 4 33 174 

 
Die genaue Verteilung der Einsätze können den entsprechenden Jahresberichten der Feuerwehr 
entnommen werden. 



Anlage I / Einsatzstatistik 

Zu erwartender Schaden  
Gefahrenabwehr grundsätzliche Aufgabenstellung 
 
Durch das Wirtschaftsberatungsunternehmen WIBERA wurde in den 70er Jahren aufgrund der Initiative 
kommunaler Spitzenverbände eine Studie aufgestellt, was eine Feuerwehr zu leisten in der Lage sein 
muss, um den grundsätzlichen Ansprüchen auf körperliche Unversehrtheit zu genügen. Diese Studie hat 
bis heute als „kritischer Wohnungsbrand“ Gültigkeit. 
Man geht von einem Schadenfeuer in einem Wohngebäude aus, bei dem der sogenannte erste 
Rettungsweg (notwendiger Treppenraum) verraucht ist und als Rettungsweg der gemäß Hessischer 
Bauordnung (HBO) festgelegte zweite Rettungsweg genutzt werden muss, um eine eingeschlossene 
Person aus dem Obergeschossen zu retten. 
 



Anlage J / Definition Regelhilfsfrist „zeitlicher Verlauf“ 

Für den Bereich des Brandschutzes wurden Hilfsfristen durch die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der 
Berufsfeuerwehren (AGBF) definiert, die sich an physikalischen und medizinischen Parametern 
orientieren. 
 
Dabei ist in erster Linie die Betrachtung der Zeitspanne maßgeblich, die bei einem sich unter 
Durchschnittsbedingungen entwickelten Zimmerbrand – nicht überschritten werden darf, um die durch 
steigende CO-Konzentration akut gefährdeten Bewohner noch rechtzeitig retten zu können.  
 
Die zeitkritischen Aufgaben bei einem Brand ist die Menschenrettung. Nach der Bundesstatistik ist die 
häufigste Todesursache bei Wohnungsbränden die Rauchgasintoxikation (CO-Vergiftung). Nach 
wissenschaftlichen Untersuchungen der Orbit-Studie („Feuerwehrsystem – O.R.B.I.T. Entwicklung eines 
Systems zur Optimierten Rettung, Brandbekämpfung mit Integrierter Technischen Hilfeleistung“ im 
Auftrag des Bundesministers für Forschung und Technologie, Porsche AG, Forschungsbericht KT 7612 – 
Kommunale Technologien-) in den siebziger Jahren liegt die Reanimationsgrenze für 
Rauchgasvergiftungen bei ca. 17 Minuten nach Brandausbruch (siehe Abb.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Für die Sicherheit der eingesetzten Rettungskräfte und zur Verhinderung der schlagartigen 
Brandausbreitung muss der Löscheinsatz der Einsatzkräfte vor dem „Flash-Over“ liegen, der bei einem 
Wohnungsbrand nach etwa 18 bis 20 Minuten nach Brandausbruch gegebenenfalls auftritt. Der „Flash-
Over“ ist eine explosionsartige Durchzündung der im Raum gestauten Überhitzung des Brandrauches. 
 
 
 
 
 

Quelle: ORBIT-Studie Kapitel 3.4.1. Bild 915: 
CO-Konzentration, Erträglichkeitsgrenze und Reanimationsgrenze in Abhängigkeit 
von der Vorbrenndauer 



Anlage J / Definition Regelhilfsfrist „zeitlicher Verlauf“ 

 
 
Folglich gelten für die Festlegung der Regelhilfsfristen folgende Grenzwerte: 
 
§ Erträglichkeitsgrenze für eine Person im Brandrauch: ca. 13 Minuten 
§ Reanimationsgrenze für eine Person im Brandrauch: ca. 17 Minuten 
§ Zeit vom Brandausbruch bis zum „Flash-Over“: ca. 18 bis 20 Minuten 

 
Unter die Definition der Regelhilfsfrist fallen nur solche Zeitabschnitte, die von der Feuerwehr 
beeinflussbar und dokumentierbar sind: 
 
§ Die Ausrückezeit (Anfahrt Feuerwehrhaus, Ankleiden, Aufsitzen) 
§ Die Anfahrtszeit (Alarmfahrt, auch Anmarschzeit) 
§ Die Erkundungszeit (Realisierung des Rettungskräftebedarfs, einsatztaktische Maßnahmen 

erkennen und einleiten) 
 
Folgende Abbildung zeichnet den zeitlichen Ablauf vom Bemerken eines Schadenereignisses bis zum 
Wirksamwerden einer Schadensbekämpfung auf: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage K / Personalverfügbarkeit und Ausbildungsstand 

Personalverfügbarkeit Heusenstamm Westlich der Bahnlinie 
Gesamtstärke 16 Einsatzkräfte 

 Mo-Fr  7-17 Uhr Mo-Fr 17-7 Uhr Wochenende 

 Ja Nein Eingeschränkt Schichtarbeiter Ja Nein Eingeschränkt Schichtarbeiter Ja Nein Eingeschränkt Schichtarbeiter 

 2 5 8 1 13 - 2 1 11 - 4 1 

Ausbildung             

Zugführer 1 - 1 - 2 - - - 2 - - - 

Gruppenführer 1 - 1 - 2 - - - 2 - - - 

Truppführer 1 1 3 1 5 - - 1 5 - - 1 

ASGT 1 3 4 1 8 - - 1 7 - 1 1 

Aktiv 1 3 3 1 7 - - 1 6 - 1 1 

ASGT II - - 1 1 1 - - 1 1 - - 1 

Aktiv - - 1 1 1 - - 1 1 - - 1 

Bahn I - - 4 - 2 - 1 - 2 - 2 - 

Maschinist 1 - 3 1 4 - - 1 4 - - 1 

DLK-Maschinist 1 - 3 - 4 - - - 4 - - - 

Gefahrgutlehrgang 1 - 1 - 2 - - - 2 - - - 

Motorkettensägenführer 1 1 3 1 5 - - 1 5 - - 1 

Sanitäter 1 - 1  2 - - - 2 - - - 

Strahlenschutz - - 2 - 2 - - - 2 - - - 

TH Bau 1 - 1 - 2 - - - 2 - - - 

TH VU 1 1 1 1 3 - - 1 3 - - 1 

Klasse 2  / C Fahrer 1 1 4 - 6 - - - 4 - 2 - 

Arbeitsplatz             

Innerhalb 2 - 4 - 13 - 1 - 11 - 2 - 

Außerhalb - 5 2 1 - - 1 1 - - 2 1 

Außendienst - - 2 - - - - - - - - - 



Anlage K / Personalverfügbarkeit und Ausbildungsstand 

Personalverfügbarkeit Heusenstamm Östlich der Bahnlinie 
Gesamtstärke 26 Einsatzkräfte 

 Mo-Fr  7-17 Uhr Mo-Fr 17-7 Uhr Wochenende 

 Ja Nein Eingeschränkt Schichtarbeiter Ja Nein Eingeschränkt Schichtarbeiter Ja Nein Eingeschränkt Schichtarbeiter 

 4 4 13 5 16 - 5 5 19 - 3 4 

Ausbildung             

Zugführer 3 1 2 3 3 - 3 3 4 - 2 3 

Gruppenführer 3 2 4 3 6 - 3 3 7 - 2 3 

Truppführer 4 4 6 5 11 - 3 5 13 - 2 4 

ASGT 3 4 8 5 11 - 4 5 14 - 2 4 

Aktiv 1 3 5 3 6 - 1 3 8 - 1 3 

ASGT II 1 1 4 2 4 - 2 2 5 - 1 2 

Aktiv 0 1 4 3 4 - 1 3 6 - 0 3 

Bahn I 3 2 6 3 8 - 3 3 9 - 2 3 

Maschinist 4 4 6 5 10 - 4 5 13 - 2 4 

DLK-Maschinist 3 2 2 3 6 - 1 3 7 - 1 2 

Gefahrgutlehrgang 1 1 1 2 2 - 1 2 2 - 1 2 

Motorkettensägenführer 2 2 5 3 6 - 3 3 9 - 1 2 

Sanitäter - 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 

Strahlenschutz - 1 1 2 2 - 1 2 2 - 1 2 

TH Bau 1 1 1 2 1 - 2 2 1 - 2 2 

TH VU 4 1 3 3 6 - 2 3 8 - 1 2 

Klasse 2  / C Fahrer 4 4 4 5 10 - 3 5 12 - 2 4 

Arbeitsplatz             

Innerhalb 4 - 7 1 10 - 3 1 11 - 3 4 

Außerhalb - 1 4 4 4 - 2 4 6 - - - 

Außendienst - 3 1 - 1 - - - - - - - 



Anlage K / Personalverfügbarkeit und Ausbildungsstand 

Personalverfügbarkeit Heusenstamm Außerhalb 
Gesamtstärke 7 Einsatzkräfte 

 Mo-Fr  7-17 Uhr Mo-Fr 17-7 Uhr Wochenende 

 Ja Nein Eingeschränkt Schichtarbeiter Ja Nein Eingeschränkt Schichtarbeiter Ja Nein Eingeschränkt Schichtarbeiter 

 3 1 3 - 3 2 2  2 2 1 - 

Ausbildung             

Zugführer - - 2 - - 2 - - - 2 - - 

Gruppenführer - - 3 - - 2 1 - - 2 1 - 

Truppführer 3 - 3 - 2 2 2 - 1 2 1 - 

ASGT 3 1 3 - 3 2 2 - 2 2 1 - 

Aktiv 3 1 2 - 3 1 2 - 2 1 1 - 

ASGT II 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Aktiv 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Bahn I 1 - - - 1 - - - 1 - - - 

Maschinist 1 - - - 1 2 1 - - 2 1 - 

DLK-Maschinist 1 - 3 - 1 - - - - - - - 

Gefahrgutlehrgang - - - - - 1 1 - - 1 1 - 

Motorkettensägenführer 1 - 2 - - 2 2 - - 2 1 - 

Sanitäter - - 3 - - - - - - - - - 

Strahlenschutz - - - - - - 1 - - - - - 

TH Bau - - 1 - - 1 - - - 1 1 - 

TH VU 1 - 1 - - 2 2 - - 2 1 - 

Klasse 2  / C Fahrer 1 - 3 - 1 - - - - - - - 

Arbeitsplatz             

Innerhalb 3 - - - - - - - - - - - 

Außerhalb - 1 - - 3 2 2 - 2 2 1 - 

Außendienst - - - - - - - - - - - - 



Anlage K / Personalverfügbarkeit und Ausbildungsstand 

Personalverfügbarkeit Rembrücken 
Gesamtstärke 31 Einsatzkräfte

 Mo-Fr  7-17 Uhr Mo-Fr 17-7 Uhr Wochenende 

 Ja Nein Eingeschränkt Schichtarbeiter Ja Nein Eingeschränkt Schichtarbeiter Ja Nein Eingeschränkt Schichtarbeiter 

 5 8 18 - 24 - 5 - 24 - 7 - 

Ausbildung             

Zugführer 2 - 3 - 5 - - - 5 - - - 

Gruppenführer 3 1 5 - 9 - - - 9 - - - 

Truppführer 3 4 10 - 12 - 5 - 13 - 4 - 

ASGT 3 4 15 - 16 - 6 - 17 - 5 - 

Aktiv 2 3 13 - 14 - 4 - 15 - 3 - 

ASGT II 1 2 4 - 6 - 1 - 7 - - - 

Aktiv 1 2 4 - 6 - 1 - 7 - - - 

Bahn I 4 5 10 - 15 - 4 - 15 - 4 - 

Maschinist 4 4 11 - 15 - 4 - 15 - 4 - 

DLK-Maschinist 1 - - - 1 - - - 1 - - - 

Gefahrgutlehrgang - 1 - - 1 - - - 1 - - - 

Motorkettensägenführer 3 2 10 - 12 - 3 - 14 - - - 

Sanitäter - 1 1 - 1 - - - 1 - 1 - 

Strahlenschutz - - - - 1 - - - 1 - - - 

TH Bau 1 - - - 1 - - - 1 - - - 

TH VU 2 - 4 - 6 - - - 5 - 1 - 

Klasse 2  / C Fahrer 2 1 9 - 11 - 1 - 10 - 3 - 

Arbeitsplatz             

Innerhalb 3 1 4 - 24 - 3 - 24 - 7 - 

Außerhalb 2 7 13 - - - - - - - - - 

Außendienst - - 1 - - - - - - - - - 



Anlage K / Personalverfügbarkeit und Ausbildungsstand 

Ausbildungsstand innerhalb der Feuerwehr 
 
 Heusenstamm Rembrücken Gesamt 
Laufbahnausbildung    
Grundlehrgang 48 44 92 
Truppführer 35 24 59 
Gruppenführer 14 12 26 
Zugführer 12 7 19 
Verbandsführer 6 4 10 
Leiter einer Feuerwehr 6 4 10 
Sonderausbildung    
Atemschutzgeräteträger I  39 31 70 
Atemschutzgeräteträger II  12 14 26 
Sprechfunk 40 29 69 
Maschinist 32 26 58 
Drehleitermaschinist 17 2 19 
TH-Bau 8 2 10 
TH-VU 18 10 28 
GABC – Erkundung 4 2 6 
GABC – Einsatz 4 1 5 
GABC – Führen 3 - 3 
Bahn I 18 16 34 
Bahn II 5 2 7 
VB baul. Brandschutz 3 - 3 
VB f. Führungskräfte 6 4 10 
Führer v. Führungsgruppen oder Verbänden 1 2 3 
Führer v. Führungsgruppen oder Verb. incl. Luftbeobachter 1 - 1 
Coach für Feuerwehren. 3 - 3 
Kartenkunde 1 3 4 
Sicherheitsfachkräfte, Gerätewarte    
Atemschutzgerätewart I  7 2 9 
Atemschutzgerätewart II  6 1 7 
Gerätewart 5 2 7 
Sicherheitsbeauftragter 1 1 2 

Ausbilderfunktionen    
Kreisausbilder Truppmann - - - 
Kreisausbilder Truppführer - - - 
Kreisausbilder Atemschutz 1 - 1 
Kreisausbilder Funk - 1 1 
Kreisausbilder Maschinist - - - 
Kreisausbilder Motorkettensägenführer 2 - 2 
Ausbildung Rettungsdienst    
Erste Hilfe 50 50 100 
Sanitäter der Feuerwehr / RS oder RA 5 2 7 
(Statistik erstellt mit FLORIX HESSEN /Stand 12/2009) 
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Freiwillige Feuerwehr der Stadt Heusenstamm

Heusenstamm Rembrücken Neu-Isenburg Dietzenbach andere DRK

F 1 Containerbrand, Gerümpel TLF 16/25 

F 1 Pkw, Brandnachschau LF 16/12

F 1 Grasfläche, Gartenhütte TLF 16/25, LF 16/12

F 2 Zimmer-, Dachstuhl-, Kellerbrand LF 16/12, DLK 23/12, GW-U LF 8/6 (42) X
F BMA Brandmeldeanlage LF 16/12, DLK 23/12, TLF 

  /  
LF 8/6 (49) 
[tagsüber]

F 3 Ausgedehnte Gebäude LF 16/12, DLK 23/12, TLF 
 6/25, , GW-U, SW

LF 8/6 (42), RW 1 Obertshausen: HLF 20/16 X

F 4 Großschadenslage LF 16/12, DLK 23/12, TLF 
16/25, SW, GW-U

LF 8/6 (42), LF 8/6 
(49), RW 1

HLF 16, DLK 23/12 HLF 24 Obertshausen:  HLF 20/16, DLK 23/12
Rodgau: TLF 16/25, LF 8
Kreis: Messgruppe, ELW2

X

F ELEK Elektrische Großanlagen LF 16/12, DLK 23/12, TLF 
16/25, GW-U

LF 8/6 (42) TLF 24/50 TroTLF X

F FLUG 1 Klein-, Sportflugzeug TLF 16/25, LF 16/12, GW-U LF 8/6 (42), RW 1 TLF 24/50 X
F FLUG 2 Großflugzeug TLF 16/25, DLK 23/12, LF 

16/12, GW-U, SW
LF 8/6 (42), LF 8/6 
(49), RW 1

HLF 16, DLK, TLF 
24/50, RW-G

HLF 24, TroTLF Obertshausen: HLF 20/16, TroLF X

F GAS 1 Gasflaschen LF 16/12, GW-U, TLF 16/25

F GAS 2 Gasleitungen, Gastanks LF 16/12, TLF 16/25, GW-U LF 8/6 (42), RW 1 X
F GEFAHR Tank-, Gefahrguttransporte, 

Kesselwaggon
LF 16/12, GW-U, TLF 16/25 LF 8/6 (42), RW 1 RW-G, TLF 24/50, 

HLF 16
TLF 16/25, HLF 24 X

F KAMIN Kaminbrand LF 16/12, DLK 23/12, TLF 
  /  

F LKW Lkw LF 16/12, TLF 16/25, GW-U

F WALD 1 Waldbrand TLF 16/25, SW 2000, LF 
  /  

LF 8/6 (49)

F WALD 2 Waldbrand mit Ausbreitungsgefahr TLF 16/25, SW 2000, LF 
 6/12, MTF

LF 8/6 (49), 
LF  /  (  )

TLF 24/50, TLF 16 HLF 24 Kreis: ELW2 X

F ZUG Schienenfahrzeug LF 16/12, TLF 16/25, GW-
N, GW-U

LF 8/6 (42), RW 1 X

F 1 Y Wohngebäude Menschen in Gefahr LF 16/12, DLK 23/12, TLF 
16/25, GW-U

LF 8/6 (42) X

F 2 Y Sondergebäude, Menschen in 
Gefahr

LF 16/12, DLK 23/12, TLF 
 6/25, GW-U

LF 8/6 (42), 
LF  /  (  )

X

Heusenstamm Rembrücken Neu-Isenburg Dietzenbach andere DRK

H 1 Wasserschaden,
Sicherungsmassnahmen, Baum 
umgestürzt, Sturmschaden,
Gegenstand auf Fahrbahn

GW-U

H 1 Tür öffnen, lose Bauteile GW-U, DLK

H 1 Ölspur GW-U, GW-N

H 1 Hilfeleistung nach VU GW-U, TLF 16/25

H 1 VU mit NAW-Indikation TLF 16/25, GW-U

H 2 LKW umgestürzt,
Kran droht zu stürzen,
Bauunfall, Gerüsteinsturz

LF 16/12, TLF 16/25
X

H 3 Großschadenslage LF 16/12, GW-U, DLK 
23/12, MTF, SW 2000

LF 8/6 (49), LF 8/6 
(42), RW 1

HLF 16, RW-G, 
Messgruppe

Obertshausen: RW 1, HLF 20/16 
Rodgau: LF 16/25 (tagsüber) 
BF:  RW 3 
Kreis: ELW2

X

H EINST Gebäudeeinsturz LF 16/12, DLK 23/12, TLF 
16/25, GW-U

RW 1, LF 8/6 (49) X

H ELEK Unfall in großen elektr. 
Hochspannungsanlagen

LF 16/12, GW-U, TLF 16/25 X

H GAS Unfall mit Gasausströmung LF 16/12, GW-U LF 8/6 (42), RW 1 TroTLF

H GASGER Gasgeruch LF 16/12, GW-U

H GEFAHR 1 Unfall mit Chemikalien, Austritt von 
Gefahrgut

LF 16/12, GW-U, TLF 16/25 LF 8/6 (49) + CS-
Kiste, MTF

RW-G, TLF 24/50 X

H GEFAHR 2 Tankzugunfall, Austritt von 
Gefahrstoffen

LF 16/12, GW-U, TLF 
  /  ,

LF 8/6 (49) + CS-
Kiste, MTF

RW-G, TLF 24/50 HLF 24 Obertshausen: HLF 20/16 
Kreis: Messzug, ELW2

X

H ÖL WASS Öl auf Wasser GW-U, LF 16/12, GW-N

H P ABST Person in Absturzgefahr, droht zu 
springen

LF 16/12, DLK 23/12 X

H P EIN Person in Aufzug GW-U, DLK 23/12

H P KLEMM Person eingeklemmt in KFZ / 
Maschine / verschüttet

TLF 16/25, LF 16/12, GW-U RW 1, LF 8/6 (49) X

H P WASS Person in Wasser LF 16/12, DLK 23/12 BF: GW-W X
H P ZUG Person unter Zug / S-Bahn TLF 16/25, LF 16/12, GW-N RW 1, LF 8/6 (49) BF: FwK X
H STRAHLER radioaktive Stoffe LF 16/12, GW-U LF 8/6 (42) RW-G, GW-Mess X
H TIER 1 Tierrettung GW-U

H TIER 2 Tierrettung (gr. Umfang) GW-U, DLK oder LF 16/12

H WASS 1 Unfall im Wasser, Bergung aus 
Wasser

LF 16/12, DLK BF: GW-W

H ZUG Unfall mit Zug LF 16/12, TLF 16/25, GW-
U, MTF, GW-N

LF 8/6 (49), RW1, 
MTF

RW-G, HLF 16 HLF 24 Obertshausen: HLF 20/16, RW 1
BF: FwK
Kreis: ELW2, Messgruppe

X

Nachbarliche 
Hilfe

nach Anforderung Fremd-Wehr bzw. Weisung 
des Einsatzleiters Stadt Heusenstamm

Brandeinsätze
F e u e r w e h r

Ausrückeordnung Bereich Heusenstamm

Technische Hilfeleistungen
F e u e r w e h r

stand: 31.12.2008 Eric Fröhlich



Freiwillige Feuerwehr der Stadt Heusenstamm

Rembrücken Heusenstamm Neu-Isenburg Dietzenbach andere DRK
F 1 Containerbrand, Gerümpel LF 8/6 (42)
F 1 Pkw, Brandnachschau LF 8/6 (42)
F 1 Grasfläche, Gartenhütte LF 8/6 (42)
F 2 Zimmer-, Dachstuhl-, Kellerbrand LF 8/6 (42),

LF 8/6 (49)
DLK, LF 16/12, GW-U X

F 3 Ausgedehnte Gebäude LF 8/6 (42),
LF 8/6 (49), RW1

LF 16/12, DLK, GW-U, SW Obertshausen: HLF 20/16 X

F 4 Großschadenslage LF 8/6 (42),
LF 8/6 (49),
RW1, MTF

LF 16/12, DLK, TLF 16/25, 
SW, GW-U

DLK, HLF 16 HLF 24 Obertshausen: 
DLK 23/12, HLF 20/16
Rodgau: 
LF 16, TSF-W, LF, LF

X

F FLUG 1 Klein-, Sportflugzeug LF 8/6 (42),
LF 8/6 (49), RW1

LF 16/12, GW-U TLF 24/50 X

F FLUG 2 Großflugzeug LF 8/6 (42),
LF 8/6 (49),
RW1, MTF

LF 16/12, DLK, GW-U,
TLF 16/25, SW

TLF 24/50, RW-G, 
DLK, HLF 16

HLF 24, TroTLF Obertshausen: 
HLF 20/16, TroLF
Kreis: 
ELW2, Messgruppe

X

F GAS 1 Gasflaschen LF 8/6 (42),
LF 8/6 (49), RW1

F GAS 2 Gasleitungen, Gastanks LF 8/6 (42),
LF 8/6 (49), RW1

LF 16/12,
GW-U X

F GEFAHR Tank-, Gefahrguttransporte, 
Kesselwaggon

LF 8/6 (42),
LF 8/6 (49), RW1

GW-U, LF 16/12 RW-G, TLF 24/50, 
HLF 16

TLF 24/50, HLF 
24, TLF 16/25

Rodgau: LF 16, TSF-W X

F KAMIN Kaminbrand LF 8/6 (49),
LF 8/6 (42)

DLK

F LKW Lkw LF 8/6 (42),
LF 8/6 (49), RW1

F WALD 1 Waldbrand LF 8/6 (49),
LF 8/6 (42)

TLF 16/25, SW

F WALD 2 Waldbrand mit Ausbreitungsgefahr LF 8/6 (49),
LF 8/6 (42),
MTF, RW1

LF 16/12, TLF 16/25, SW TLF 24/50, TLF 16 HLF 24 Kreis: ELW2
X

F 1 Y Wohngebäude Menschen in Gefahr LF 8/6 (42),
LF 8/6 (49)

DLK, LF 16/12, GW-U X

F 2 Y Sondergebäude, Menschen in 
Gefahr

LF 8/6 (42),
LF 8/6 (49)

LF 16/12, DLK,
GW-U, TLF 16/25 X

Rembrücken Heusenstamm Neu-Isenburg Dietzenbach andere DRK
H 1 Wasserschaden,

Sicherungsmassnahmen, Baum 
umgestürzt, Sturmschaden,
Gegenstand auf Fahrbahn Tür 
öffnen, lose Bauteile, Ölspur

MTF (13/06)
je nach Lage

H 1 Hilfeleistung mit dringlichkeit LF 8/6 (49), RW 1

H 2 LKW umgestürzt,
Kran droht zu stürzen,
Bauunfall, Gerüsteinsturz

MTF (13/06)
è je nach Lage X

H 3 Großschadenslage RW1, LF 8/6 (49),
LF 8/6 (42), MTF

GW-U, LF 16/12,
DLK, SW

HLF 16, RW-G Obertshausen: 
RW1, HLF 20/16
Rodgau (tagsüber): 
LF 16/25
BF: 
RW3
Kreis: 
ELW2

X

H EINST Gebäudeeinsturz RW1, LF 8/6 (49), 
LF 8/6 (42)

DLK, GW-U,
LF 16/12 X

H ELEK Unfall in großen elektr. 
Hochspannungsanlagen

RW1, LF 8/6 (49), 
LF 8/6 (42)

H GAS Unfall mit Gasausströmung RW1, LF 8/6 (42), 
LF 8/6 (49)

LF 16/12, GW-U TroTLF

H GASGER Gasgeruch RW1, LF 8/6 (42)

H GEFAHR 1 Unfall mit Chemikalien, Austritt von 
Gefahrgut

LF 8/6 (49) + CS-
Kiste,
RW1, LF 8/6 (42)

GW-U, LF 16/12 RW-G, TLF 24/50
X

H GEFAHR 2 Tankzugunfall, Austritt von 
Gefahrstoffen

LF 8/6 (49) + CS-
Kiste,
RW1, LF 8/6 (42)

GW-U, LF 16/12 RW-G, TLF 24/50 HLF 24 Obertshausen: 
HLF 20/16
Kreis: 
Messzug, ELW2

X

H ÖL WASS Öl auf Wasser MTF (13/06)
je nach Lage

H P ABST Person in Absturzgefahr, droht zu 
springen

LF 8/6 (49) LF 16/12, DLK

H P EIN Person in Aufzug RW1, LF 8/6 (49) X
H P KLEMM Person eingeklemmt in KFZ / 

Maschine / verschüttet
RW1, LF 8/6 (49), 
LF 8/6 (42)

TLF 16/25, GW-U X

H STRAHLER radioaktive Stoffe LF 8/6 (42), LF 8/6
(49), RW1

GW-U, LF 16/12 RW-G, GW-Mess X

H TIER 1 Tierrettung RW1, LF 8/6 (49)

H TIER 2 Tierrettung (gr. Umfang) MTF (13/06)
je nach Lage

Nachbarliche 
Hilfe

nach Anforderung Fremd-Wehr bzw. Weisung 
des Einsatzleiters Stadt Heusenstamm

Ausrückeordnung Bereich Rembrücken

Brandeinsätze
F e u e r w e h r

Technische Hilfeleistungen
F e u e r w e h r

Stand 31.12.2008 Eric Fröhlich



Erweiterung Feuerwehrhaus Heusenstamm

WHF-Consulting GmbH Würzburger Str. 8a 63500 Seligenstadt

Übersichtsplan

M 1:250    Stand 10.03.2009



WHF-Consulting GmbH Würzburger Str. 8a 63500 Seligenstadt

Erweiterung Feuerwehrhaus Heusenstamm

Grundriss Erdgeschoss

M 1:100  Stand 10.03.2009



Erweiterung Feuerwehrhaus Heusenstamm

WHF-Consulting GmbH Würzburger Str. 8a 63500 Seligenstadt

Grundriss 1. Obergeschoss

M 1:100  Stand 10.03.2009



Anlage  S / Fahrzeugbestand der Feuerwehr der Stadt 
Heusenstamm 

 
Stadtteil Heusenstamm 

 Beschreibung 

 

Kommandowagen (KdoW) 
Florian Heusenstamm 12/10  
 
Baujahr: 1998 
Fahrgestell: VW Passat Variant 
Aufbau: Volkswagen 

 Beschreibung 

 

Mannschaftstransportfahrzeug 
Florian Heusenstamm 12/19  

Baujahr: 2003 
Fahrgestell: VW LT35 
Ausbau: Fa. Schmitz / Etscheid  

 

 Beschreibung 

 

Tanklöschfahrzeug 16-25 
Florian Heusenstamm 12/22  

Baujahr: 1986 
Fahrgestell: MB 1222 
Aufbau: Metz 
Pumpe: FP 16/8 (1600 Ltr./min, 8 bar) 
Wassertank: 2400 Ltr.  

 

 



Anlage  S / Fahrzeugbestand der Feuerwehr der Stadt 
Heusenstamm 

 

 Beschreibung 

 

Drehleiter mit Korb 23-12 
Florian Heusenstamm 12/30  

Baujahr: 1992  
Fahrgestell: IVECO/MAGIRUS 140-25A  
Aufbau: Magirus  

 

 Beschreibung 

 

Löschgruppenfahrzeug 16-12 
Florian Heusenstamm 12/44  

Baujahr: 1995 
Fahrgestell: IVECO/MAGIRUS EuroFire 
135E22  
Aufbau: Magirus 
Pumpe: FP 16/8 (1600 Ltr./min, 8 bar)  
Wassertank: 1600 Ltr.  

 

 Beschreibung 

 

Gerätewagen Umweltschutz 
Florian Heusenstamm 12/59  

Baujahr: 1999  
Fahrgestell: Mercedes  
Aufbau: Heines Wuppertal  

 

 

 



Anlage  S / Fahrzeugbestand der Feuerwehr der Stadt 
Heusenstamm 

 

 Beschreibung 

 

Schlauchwagen 2000 
Florian Heusenstamm 12/62  

Baujahr: 1966 
Fahrgestell: Magirus 125 D 10  
Aufbau: Waggonfabrik Jos. Rathgeber A.G.  

 

 Beschreibung 

 

Gerätewagen Nachschub 
Florian Heusenstamm 12/72  

Baujahr: 2002 
Fahrgestell: MAN, LE 140 C 
Aufbau: Carl Friederichs GmbH /Ffm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage  S / Fahrzeugbestand der Feuerwehr der Stadt 
Heusenstamm 

 
Stadtteil Rembrücken 

 Beschreibung 

 

Mannschaftstransportfahrzeug 
Florian Heusenstamm 13/19  

Baujahr: 1999 
Fahrgestell: VW LT35 
Ausbau: Fa. Schmitz / Etscheid  

 

 Beschreibung 

 

Löschgruppenfahrzeug 8-6/1 
Florian Heusenstamm 13/42 

Baujahr: 1998 
Fahrgestell: IVECO/MAGIRUS EuroFire 75E14  
Aufbau: Magirus 
Pumpe: FP  8/8 (800 Ltr./min, 8 bar)  
Wassertank: 600 Ltr.  

 

 Beschreibung 

 

Löschgruppenfahrzeug 8-6/2 
Florian Heusenstamm 13/49  

Baujahr: 2000 
Fahrgestell: IVECO/MAGIRUS EuroFire 75E14  
Aufbau: Magirus 
Pumpe: FP 8/8 (800 Ltr./min, 8 bar)  
Wassertank: 600 Ltr.  

 

 



Anlage  S / Fahrzeugbestand der Feuerwehr der Stadt 
Heusenstamm 

 

 Beschreibung 

 

Rüstwagen RW 1  
Florian Heusenstamm 13/51  

Baujahr: 1988 
Fahrgestell: Unimog 
Aufbau: Wackenhut 
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